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Einführung 

 Die deutsche Wirtschaft ist in guter Verfassung. Die Erwerbstätigkeit liegt auf Rekordniveau, die 
Arbeitslosigkeit sinkt und die Beschäftigten profitieren von steigenden Löhnen. Im laufenden Jahr wird der 
Staatshaushalt erneut annähernd ausgeglichen sein und strukturell einen leichten Überschuss erzielen. Eine 
stetige und verlässliche Politik der Schuldenbegrenzung schafft Vertrauen bei Unternehmen, Arbeitnehmern 
und Anlegern und ist zugleich eine wichtige Grundlage für künftige Investitionen und Wachstum. Investitio-
nen sind dabei ein Schlüssel zu höherer Wettbewerbsfähigkeit, dauerhaftem Wohlstand und besserer Lebens-
qualität für die Menschen in Deutschland und Europa. Die Bundesregierung hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, 
private und öffentliche Investitionen in Deutschland und Europa zu stärken. 

 Eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung in Europa ist eine entscheidende Voraussetzung für Wachs-
tum und Beschäftigung in Deutschland. In Europa muss ein Dreiklang aus beschleunigten Investitionen, 
ehrgeizigen Strukturreformen und wachstumsfreundlicher Konsolidierung dafür sorgen, die Wettbewerbsfä-
higkeit, die finanzpolitische Nachhaltigkeit und die Wachstumschancen der Volkswirtschaften aller europäi-
schen Mitgliedstaaten weiter zu verbessern. Nationale und europäische Anstrengungen, Solidarität und 
Eigenverantwortung müssen dabei Hand in Hand gehen. Ein ausgewogenes Wirtschaftswachstum, das allen 
Bürgern Chancen auf wirtschaftliche und gesellschaftliche Teilhabe eröffnet, kann auch die soziale Lage der 
Menschen in der Europäischen Union verbessern und dauerhaft absichern. 

 Die Soziale Marktwirtschaft in Deutschland beruht auf der Einsicht, dass nur eine offene, wettbewerbs-
orientierte, faire und solidarische Gesellschaft auf Dauer wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Soziale Markt-
wirtschaft erfordert daher ein gemeinsames Verständnis der Balance zwischen Eigenverantwortung und 
Solidarität. Dieses gemeinsame Verständnis möchte die Bundesregierung durch Dialog, Transparenz und 
breite Teilhabemöglichkeiten für alle Bürgerinnen und Bürger weiter vertiefen. Es bildet ein tragfähiges 
Fundament dafür, aktuelle und kommende Herausforderungen gut zu bewältigen. Denn Wohlstand und 
Lebensqualität in Deutschland und Europa erfordern unvermindert entschlossene Anstrengungen.  

 Die EU hat nach Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise eine Reihe von Verfahren reformiert oder 
neu eingeführt, um die finanz-, wirtschafts- und beschäftigungspolitische Koordinierung zu verbessern und 
zukünftige Krisen möglichst zu vermeiden. Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass die bestehenden 
Verfahren konsequent angewandt werden.  Für eine effektivere Koordinierung müssen sich die Mitgliedstaa-
ten insbesondere auch die länderspezifischen Empfehlungen stärker zu eigen machen. Die Bundesregierung 
drängt deshalb darauf, die länderspezifischen Empfehlungen auf zentrale Problemfelder zu fokussieren und 
die horizontale Debatte zu stärken, um Benchmarks und Best Practices zu identifizieren.  

 Das vorliegende Nationale Reformprogramm (NRP) 2015 ist ein Eckpfeiler des Europäischen Semes-
ters 2015, das die Europäische Kommission mit der Vorlage des Jahreswachstumsberichts am 28. November 
2014 eingeleitet hat. Der Bericht steht im Einklang mit den im Jahreswachstumsbericht festgelegten Prioritä-
ten sowie mit den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 19./20. März 2015. 
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I. Das gesamtwirtschaftliche Umfeld 

A. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung  

 Die deutsche Wirtschaft ist nach einer kurzen Wachstumsdelle zur Jahresmitte 2014 auf ihren Expansi-
onskurs zurückgekehrt. Die Produktion konnte im Winterhalbjahr 2014/2015 ausgeweitet werden. Im 
Durchschnitt des Jahres 2014 hat das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um 1,6 Prozent zugenommen, nach 
der schwachen Entwicklung in den beiden Vorjahren mit 0,1 und 0,4 Prozent. 

Für das Jahr 2015 erwartet die Bundesregierung in ihrer Jahresprojektion1 vom 28. Januar 2015 eine jahres-
durchschnittliche Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in ähnlicher Größenordnung wie im Vorjahr in Höhe 
von 1,5 Prozent (vgl. Übersicht 1). Das Wirtschaftswachstum in Deutschland liegt damit voraussichtlich zum 
sechsten Mal in Folge über dem Durchschnitt des Euroraums und leicht oberhalb des Potenzialwachstums.  

 Das Wachstum in diesem Jahr wird rein rechnerisch fast ausschließlich von binnenwirtschaftlichen 
Kräften getragen. Diese binnenwirtschaftliche Dynamik kann sich vor allem wegen der kräftigen Einkom-
menssteigerungen und des anhaltenden Beschäftigungsaufbaus entfalten. Der Anstieg der Beschäftigung hat 
in den vergangenen Jahren mehrfach die Erwartungen übertroffen. Mit einem Zuwachs von 170 Tausend 
steuert die Erwerbstätigkeit in diesem Jahr erneut auf einen Rekordwert zu. Die zusätzliche Arbeitsnachfrage 
wird fast ausschließlich durch eine Integration der Personen aus der Stillen Reserve sowie aus der anhaltend 
hohen Zuwanderung bedient. Dabei wird für 2015 ein positiver Wanderungssaldo von 420 Tausend Personen 
erwartet. 

 Die positive Lohn- und Beschäftigungsentwicklung erhöht die verfügbaren Einkommen der privaten 
Haushalte. Diese steigen in diesem Jahr voraussichtlich um 2,7 Prozent. Die Bundesregierung geht dabei 
davon aus, dass wirtschaftspolitische Maßnahmen wie die Einführung des Mindestlohns sowie die Anhebung 
und Ausweitung der Rentenleistungen die verfügbaren Einkommen stützen. Die Selbständigen- und Vermö-
genseinkommen der privaten Haushalte entwickeln sich aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase etwas 
schwächer als die verfügbaren Einkommen insgesamt. Die nominalen privaten Konsumausgaben steigen in 
diesem Jahr in ähnlicher Größenordnung wie die verfügbaren Einkommen; die Sparquote bleibt stabil. Da der 
Anstieg des Preisniveaus nicht zuletzt ölpreisbedingt moderat bleibt, erhöhen sich die privaten Konsumausga-
ben preisbereinigt um 1,6 Prozent im Jahr 2015. Der private Konsum ist in diesem Jahr somit erneut ein 
wesentlicher Impulsgeber für die Konjunktur. 

 Das außenwirtschaftliche Umfeld ist aufgrund geopolitischer Spannungen und des sich nur zögerlich 
erholenden Euroraums weiterhin schwierig. In Anlehnung an die Prognosen internationaler Organisationen 
wird in der Projektion für das Jahr 2015 eine langsame Beschleunigung der Weltwirtschaft und des Welthan-
dels unterstellt. Der gesunkene Ölpreis sollte per Saldo weltweit für Wachstumsimpulse sorgen. Daher ist 
insgesamt ein moderater Anstieg der Exporte zu erwarten. 

 Hierdurch erhöht sich allmählich auch die Investitionsbereitschaft in der exportorientierten deutschen 
Wirtschaft. Sofern sich die Weltwirtschaft moderat und störungsfrei erholt, ist dennoch mit einer nur allmähli-
chen Ausweitung der Ausrüstungsinvestitionen um 1,9 Prozent im Jahr 2015 zu rechnen. Positive Impulse 
sind u. a. von den öffentlichen Investitionen zu erwarten. Die Investitionsquote insgesamt (nominale Bruttoan-
lageinvestitionen in Relation zum Bruttoinlandsprodukt) bleibt im Jahr 2015 konstant auf dem Niveau von 
20 Prozent. 

 Die robuste binnenwirtschaftliche Entwicklung und die zunehmenden Exporte erhöhen die Nachfrage 
nach Importen. Der rechnerische Wachstumsbeitrag des Außenhandels wird leicht positiv sein. Der deutsche 
Leistungsbilanzüberschuss wird aufgrund der stark rückläufigen Rohölpreise in diesem Jahr mit 7,7 Prozent 
höher ausfallen als im vergangenen Jahr. 

 Da die Unternehmen aufgrund gesunkener Rohölpreise von Kosten entlastet werden, verbessert sich 
ihre Gewinnsituation in diesem Jahr deutlich. Gesamtwirtschaftlich inflationäre Spannungen sind nicht zu 
erwarten. Die nach der EU-Methode errechneten gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten sind derzeit 
leicht unterausgelastet, nähern sich aber langsam der Normalauslastung. Die Lohnstückkosten werden in 
diesem Jahr moderat zunehmen. Alles in allem nehmen die Verbraucherpreise 2015 aufgrund des extern 
bedingten Ölpreisrückgangs voraussichtlich nur um 0,8 Prozent zu. Die Kerninflationsrate ohne die volatile 

                                                 
1  Eine detailliertere Darstellung der gesamtwirtschaftlichen Projektion der Bundesregierung, die sich insbesondere am Code of 

Conduct für die Stabilitätsprogramme der Euro-Mitgliedstaaten orientiert, ist im Deutschen Stabilitätsprogramm 2015 enthalten, das 
ebenfalls im April an die Europäische Kommission übermittelt wird. Die Frühjahrsprojektion der Bundesregierung wird voraus-
sichtlich am 22. April 2015 veröffentlicht. 
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Preisniveauentwicklung von Energie und Lebensmitteln beträgt in diesem Jahr 1,4 Prozent. Insoweit zeichnen 
sich für Deutschland deflationäre Tendenzen nicht ab. In diese Richtung weisen auch die anhaltend hohe 
Konsumbereitschaft und die zuletzt weiterhin gestiegene Anschaffungsneigung der privaten Haushalte. 

 Auch auf mittelfristige Sicht ist die deutsche Wirtschaft in guter Verfassung. Das Produktionspotenzial 
wird von 2015 bis 2019 um durchschnittlich 1,3 Prozent pro Jahr wachsen. Aufgrund des demografisch 
bedingten Rückgangs der Erwerbsbevölkerung dürfte das Potenzialwachstum jedoch von 1,4 Prozent in 
diesem und im kommenden Jahr auf 1,1 Prozent im Jahr 2019 sinken. Für die Jahre nach der kurzfristigen 
Projektion ergibt die Mittelfristprojektion (2017 bis 2019) auf Grundlage der technischen Annahme einer 
Normalauslastung zum Ende des mittelfristigen Projektionszeitraums ein Wachstum von durchschnittlich 
1,25 Prozent pro Jahr. 

Übersicht 1: Eckwerte der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland 

 

 Die dargestellte Basislinie der Jahresprojektion stellt aus heutiger Sicht für die Bundesregierung den 
wahrscheinlichsten Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland dar. Diese Einschätzung ist 
naturgemäß mit Unsicherheit behaftet. Hierzu gehören auch die präzisen Wirkungen des Ölpreisverfalls, der 
geopolitischen Spannungen sowie der wirtschafts-, finanz- und geldpolitischen Maßnahmen in Deutschland 
und im Euroraum. Chancen für eine günstigere Entwicklung ergeben sich eher auf der binnenwirtschaftlichen 
Seite, beispielsweise aus den beabsichtigten Maßnahmen zur Stimulierung von Investitionen in Deutschland 
und in Europa. Allerdings bleiben die Risiken im außenwirtschaftlichen Umfeld hoch. Eine Verschärfung der 
geopolitischen Konflikte und eine neue Verunsicherung über die Entwicklung im Euroraum zählen zu den 
Hauptrisikofaktoren. Auch könnte der niedrige Ölpreis zu Verwerfungen in ölexportierenden Ländern führen 
und die Nachfrage nach deutschen Produkten beeinträchtigen. Als zentrale Annahme wird für die Projektion 
unterstellt, dass der Finanzsektor stabil bleibt und es im Euroraum sowie in der Weltwirtschaft zu keinen 
negativen Entwicklungen kommt, in deren Folge die Verunsicherung markant steigt. 

 Im Deutschland-Bericht 2015 der Europäischen Kommission wird angemerkt, dass Deutschland keine 
unabhängige Institution eingerichtet habe, von der die makroökonomische Prognose erstellt oder unterstützt 
wird (vgl. S. 59). Die Europäische Kommission kritisiert nicht die Qualität der Prognose der Bundesregierung, 
sondern die formale Umsetzung der VO (EU) 473/2013. Die Bundesregierung teilt uneingeschränkt das Ziel 
der Verordnung, dass die Haushaltsplanungen der Mitgliedstaaten auf unverzerrten und realistischen makro-
ökonomischen Prognosen beruhen sollten. Derzeit werden die gesamtwirtschaftlichen Projektionen der 
Bundesregierung (Frühjahr und Herbst) in einem Expertengremium unter Federführung des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie erstellt, unter Beteiligung weiterer Ressorts sowie der Deutschen Bundes-
bank, des Statistischen Bundesamtes und des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Die 
gesamtwirtschaftlichen Projektionen der Bundesregierung orientieren sich an der Gemeinschaftsdiagnose der 
führenden Wirtschaftsforschungsinstitute und befinden sich in einem Umfeld großer Konkurrenz zahlreicher 
anderer nationaler und internationaler Institutionen. Die Anknüpfung an externe wissenschaftlich fundierte 
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unabhängige Prognosen sowie die hohe Transparenz gewährleisten eine hohe Qualität der regierungsamtli-
chen gesamtwirtschaftlichen Projektion. Die Bundesregierung prüft und erarbeitet derzeit Optionen für eine 
geeignete Anpassung. 

B. Vertiefte Analyse Deutschlands im Rahmen des Makroökonomischen Ungleich-
gewichteverfahrens 

 Durch das 2011 eingeführte Verfahren zur Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleich-
gewichte („Macroeconomic Imbalance Procedure“ – MIP) sollen mögliche wirtschaftliche Fehlentwicklungen 
frühzeitig entdeckt und korrigiert werden. Die Bundesregierung unterstützt die Europäische Kommission bei 
der konsequenten Umsetzung des Verfahrens. 

 Die Europäische Kommission hat im November 2014 festgestellt, dass sie im Rahmen des MIP 16 
Mitgliedstaaten einer vertieften Überprüfung unterziehen wird, hierunter auch Deutschland. Die so genannten 
vertieften Länderanalysen (In-Depth-Reviews; IDR) wurden am 26. Februar 2015 veröffentlicht. Erstmals 
sind diese eingebettet in sogenannte Länderberichte2, die sich auch mit dem Stand der Umsetzung der 
länderspezifischen Empfehlungen 2014 beschäftigen.  

 Die Kommission hat für alle Mitgliedstaaten, die einer vertieften Analyse unterzogen wurden, Un-
gleichgewichte festgestellt. In fünf der Mitgliedstaaten sind die Ungleichgewichte laut Kommission übermä-
ßig, in drei weiteren Fällen hält sie eine entschiedene Politikreaktion und spezifische Überwachung für 
erforderlich. 

 Auch für Deutschland stellt die Kommission Ungleichgewichte fest, die eine entschiedene Politikreakti-
on erfordern. Die Ungleichgewichte sind aber nach Auffassung der Kommission in Deutschland weder 
übermäßig noch Anlass für eine spezifische Überwachung. 

 Auslöser für die vertiefte Analyse war wie im vergangenen Jahr der anhaltend hohe Leistungsbilanz-
überschuss Deutschlands. Die diesjährige Analyse der Kommission widmet sich zu großen Teilen den 
Bestimmungsfaktoren und Hintergründen, die den deutschen Leistungsbilanzüberschuss erklären können. Die 
Bundesregierung begrüßt diese umfassende Analyse, insbesondere die vertiefte Betrachtung der Rückflüsse 
aus dem Auslandsengagement deutscher Unternehmen. Die Bundesregierung hatte bereits im NRP 2014 
darauf hingewiesen, dass diese Einkommen wesentlich zum deutschen Leistungsbilanzüberschuss beitragen. 

Zur Entwicklung des deutschen Leistungsbilanzüberschusses 

 In ihrer vertieften Analyse diskutiert die Europäische Kommission mehrere potenzielle Ursachen für die 
anhaltenden deutschen Leistungsbilanzüberschüsse. Als einen Haupttreiber benennt die Kommission die 
Exportüberschüsse als Folge der hohen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. Diese Einschätzung 
wird von der Bundesregierung geteilt. Für den anhaltend hohen Leistungsbilanzüberschuss verantwortlich 
seien zudem der gesunkene Ölpreis, hohe Rückflüsse in Form von Erträgen aus erfolgreichen Auslandsinves-
titionen deutscher Unternehmen sowie eine gedämpfte Entwicklung der Binnennachfrage, insbesondere der 
privaten und öffentlichen Investitionen. 

 Aus Sicht der Bundesregierung sind die sinkenden Öl- und Rohstoffpreise entscheidende Faktoren 
hinter dem erneuten Anstieg des deutschen Leistungsbilanzsaldos in den Jahren 2014 und 2015. Dies erkennt 
auch die Kommission an. Konkret lässt sich die Erhöhung des Leistungsbilanzüberschusses von 0,7 Prozent-
punkten im Verhältnis zum BIP im Jahr 2014 fast gänzlich auf den Rückgang der Importpreise von Öl und 
Gas zurückzuführen. Zudem stützt seit Mitte 2014 die deutliche Abwertung des Euro zusätzlich die Exporte in 
Länder außerhalb der Eurozone.  

Wettbewerbsfähigkeit 

 Der deutsche Überschuss beruht nach Auffassung der Kommission ganz wesentlich auf der hohen 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie, die sich in einer hohen Exportnachfrage widerspiegele. Diese 
sei aufgrund der engen Verflechtung der europäischen Partnerländer über Wertschöpfungsketten von großer 
Bedeutung für die gesamte europäische Union und müsse daher aufrechterhalten werden. Die Bundesregie-
rung teilt diese Einschätzung ausdrücklich.  

                                                 
2  Das vorliegende Nationale Reformprogramm bezieht sich auf den deutschen Länderbericht in der Fassung vom 26. Februar 2015. 

Die aktualisierte Fassung, die die Europäischen Kommission am 18. März 2015 veröffentlicht hat, konnte nicht mehr in den vorlie-
genden Bericht einfließen. 
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 Ein weiterer Bestandteil der Leistungsbilanz sind Kapitalrückflüsse in Form von Erträgen aus erfolgrei-
chen Auslandsengagements deutscher Unternehmen. Aus Sicht der Bundesregierung handelt es sich hierbei 
um eine begrüßenswerte Entwicklung. Deutsche Unternehmen haben seit den 1990er Jahren insbesondere in 
den mittel- und osteuropäischen Partnerländern kräftig investiert und dort zu Wachstum und Beschäftigung 
beigetragen. Diese erfolgreichen Auslandsinvestitionen zeigen sich nun im hohen Saldo der Primäreinkom-
men, der im Jahr 2014 über 30 Prozent des deutschen Überschusses ausmacht. 

Schaubild 1: Leistungsbilanz in Deutschland (in Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt) 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt, Deutsche Bundesbank 

Zur Notwendigkeit einer verstärkten Investitionsdynamik 

 In ihrer vertieften Analyse zu Deutschland zeigt sich die Europäische Kommission besorgt, dass die 
Entwicklung der öffentlichen Investitionen schwach sei und hinter den fiskalischen Möglichkeiten zurück 
bliebe. Insbesondere auf kommunaler Ebene sowie bei der Verkehrsinfrastruktur seien weitere Anstrengungen 
erforderlich. Zudem gingen die inländischen Investitionen des Privatsektors weiter zurück, während deutsche 
Unternehmen gleichzeitig stark im Ausland investierten.  

 Die Bundesregierung sieht ebenfalls die Notwendigkeit für eine Stärkung der Investitionsdynamik in 
Deutschland. Als prioritäres Ziel verfolgt sie daher einen umfassenden Ansatz zur Steigerung der öffentlichen 
wie der privaten Investitionen (vgl. Tz. 58 ff.).  

 Ziel der Bundesregierung ist es, die Investitionen in Deutschland besonders in Bereichen wie Infrastruk-
tur, Bildung, Wissenschaft und Forschung dauerhaft zu erhöhen und die Rahmenbedingungen für private 
Investitionen spürbar zu verbessern. Damit kann das Wachstum dauerhaft gesteigert und auch ein Beitrag zur 
Reduzierung der Leistungsbilanzsalden geleistet werden. 

 Auch wenn die nominalen öffentlichen Bruttoinvestitionen in den vergangenen Jahren gestiegen sind, 
gilt es, die Struktur der öffentlichen Haushalte noch stärker auf Investitionen auszurichten. Die Bundesregie-
rung beabsichtigt deshalb, die öffentlichen Investitionen weiter zu erhöhen. Wie in Abschnitt II.A ausführlich 
dargestellt, hat die Bundesregierung bereits zusätzliche umfangreiche staatliche Investitionen auf den Weg 
gebracht und arbeitet zudem an weitergehenden Maßnahmen zur Mobilisierung privater Investitionen. 

 Bis 2017 stellt die Bundesregierung insgesamt fünf Milliarden Euro zusätzlich für die Verkehrsinfra-
struktur zur Verfügung. Von 2016 bis 2018 wird der Bund erneut erhebliche zusätzliche Mittel in Höhe von 
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zehn Milliarden Euro für öffentliche Investitionen, insbesondere in Infrastruktur und Energieeffizienz, 
vorsehen. Die Europäische Kommission erkennt wichtige Fortschritte in diesem Bereich an. Sie konnte in 
ihrem Bericht jedoch noch nicht alle Maßnahmen berücksichtigen. 

 Über die von der Kommission in ihrer vertieften Analyse berücksichtigten Aktivitäten hinaus wird die 
Bundesregierung die Investitionskraft der Kommunen in den nächsten Jahren nochmals kräftig stärken. Neben 
den bereits beschlossenen Entlastungen der Länder und Kommunen bis 2017 in Höhe von zusätzlich zehn 
Milliarden Euro werden den Kommunen im Jahr 2017 weitere 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. 
Des Weiteren wird der Bund dieses Jahr ein Sondervermögen von 3,5 Milliarden Euro errichten. Damit sollen 
Investitionen in finanzschwachen Gemeinden und Gemeindeverbänden gefördert werden.  

 Unmittelbar werden also über die Legislaturperiode auf Bundesebene insgesamt 18,5 Milliarden Euro 
zusätzlich für Investitionen bereitgestellt. Im Verhältnis zu der Finanzplanung für diesen Zeitraum aus dem 
Jahr 2013 ist dies ein Aufwuchs um rund 20 Prozent. Vom Ausmaß her übertreffen diese finanziellen 
Anstrengungen damit sogar das kommunale Investitionsprogramm zur Abwehr der Finanzkrise 2008/2009. 
Insgesamt geht die Bundesregierung davon aus, dass die öffentlichen Investitionen in Deutschland in diesem 
und in den kommenden Jahren auch in Relation zum BIP deutlich steigen werden. 

 Die Bundesregierung prüft zudem Handlungsoptionen, um die private Investitionsdynamik zu stärken. 
Es geht zum einen darum, die Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern und Investitions-
hemmnisse abzubauen; zum anderen geht es um Konzepte, wie in Zukunft unter Mobilisierung privaten 
Kapitals der Erhalt und der Ausbau der öffentlichen Infrastruktur finanziert werden können.  

 Im Bildungsbereich hat Deutschland seine öffentlichen Ausgaben in den letzten Jahren ebenfalls bereits 
deutlich gesteigert. Die öffentlichen Haushalte sahen im Jahr 2014 Ausgaben in Höhe von 120,6 Milliarden 
Euro für Bildung vor. Dies entspricht einem Zuwachs von 39 Prozent gegenüber 2005 (86,7 Milliarden Euro). 
Dass Bildung, Forschung und Entwicklung für die Bundesregierung hohe Priorität haben, zeigen auch die 
zusätzlichen Investitionen in der laufenden Legislaturperiode: Allein für den Bereich Bildung wurden 
zusätzlich sechs Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, für den Bereich Forschung und Entwicklung 
zusätzlich drei Milliarden Euro. 

 Die Bundesregierung teilt die Auffassung der Europäischen Kommission, dass insbesondere im Bereich 
der Energieinfrastruktur und der Energieeffizienz erheblicher Investitionsbedarf besteht (vgl. Tz. 98ff. und 
137ff.). Die Bundesregierung hat hier bereits umfangreiche Maßnahmen beschlossen, um neue Investitionen 
anzustoßen. Die Bundesregierung und die Kommission stimmen zudem darin überein, dass die Umsetzung 
der Energiewende weiterhin große Anstrengungen erfordert. Der Erfolg der Energiewende hängt maßgeblich 
davon ab, dass viele Maßnahmen optimal ineinander greifen, die Versorgungssicherheit auf hohem Niveau 
gewährleistet bleibt und die Kosten für Wirtschaft und Verbraucherinnen und Verbraucher begrenzt werden 
(vgl. Tz. 95ff.).  

Fiskalischer Spielraum für zusätzliche Investitionen 

 Angesichts der positiven Haushaltslage Deutschlands regt die Europäische Kommission zum Thema 
Investitionen an, in den kommenden Jahren zusätzliche öffentliche Investitionen zu tätigen und den fiskali-
schen Spielraum, den nationale und europäische Schuldenregeln ermöglichen, voll auszuschöpfen. 

 Aus Sicht der Bundesregierung besteht aufgrund der aktuell guten wirtschaftlichen Entwicklung sowie 
der Konsolidierungserfolge Deutschlands Spielraum für zusätzliche Investitionen. Dieser Spielraum wird 
bereits für eine Stärkung der öffentlichen Investitionen genutzt. Angesichts der demografischen Herausforde-
rungen ist die weitere Konsolidierung der öffentlichen Haushalte jedoch ein sehr wichtiges Ziel, besonders in 
konjunkturell guten Zeiten. Öffentliche Investitionen lassen sich kurzfristig auch nicht beliebig ausweiten. 
Zum einen sind die administrativen Kapazitäten zur Planung und Durchführung von Investitionsprojekten 
begrenzt. Zum anderen besteht bei einem hohen kurzfristigen Druck zur Verausgabung öffentlicher Mittel die 
Gefahr von Fehlallokationen. Hier sind dann eher strukturelle bzw. institutionelle Ansätze gefragt, um die 
Kapazitäten und den Know-How-Transfer für die Durchführung von Investitionsprojekten zu stärken.  

 Die deutsche Schuldenstandsquote konnte in den vergangenen Jahren zwar deutlich reduziert werden; 
sie liegt aber noch immer deutlich über dem Referenzwert von 60 Prozent. Der Stabilitäts- und Wachstums-
pakt definiert das mittelfristige Ziel eines nahezu ausgeglichenen Haushalts oder eines Haushaltsüberschusses. 
Die europäischen und auch die deutschen Fiskalregeln gelten grundsätzlich nicht als Richtwert, sondern 
stellen Obergrenzen dar. Bei der Haushaltsaufstellung sind auch zyklische Faktoren zu berücksichtigen. 
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Angesichts historisch niedriger Arbeitslosigkeit und einer fast geschlossenen Produktionslücke wäre eine 
deutlich expansive Fiskalpolitik in Deutschland prozyklisch. 

Privater Konsum 

 In ihrer vertieften Überprüfung legt die Europäische Kommission eine Analyse der Entwicklung des 
privaten Konsums vor. Sie erkennt dabei an, dass die Konsumnachfrage deutscher Haushalte seit 2012 
deutlich gestiegen ist und ab 2015 wesentliche Wachstumsbeiträge liefert. 

 Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass die durchschnittliche effektive Steuer- und Abgabenbelastung 
von Arbeitseinkommen zwar unterhalb des Eurozonendurchschnitts läge, diese jedoch insbesondere für 
Geringverdiener vergleichsweise hoch sei. Aus Sicht der Kommission könne dies in Verbindung mit der 
kalten Progression die verfügbaren Einkommen der Privathaushalte verringern und so das Wachstum mög-
licherweise hemmen. 

 Die Bundesregierung teilt die Feststellung der Kommission, dass das Wachstum in Deutschland 2014 
und im Prognosezeitraum zu großen Teilen durch die Binnennachfrage getragen wird, während der Wachs-
tumsbeitrag der Nettoexporte (Exporte abzüglich Importe) im Zeitablauf deutlich gesunken ist. Der private 
Konsum ist dabei kräftig und stabil. Er profitiert von einer weiter steigenden Beschäftigung und von steigen-
den Löhnen. Die starke Binnennachfrage hat unter anderem zur Folge, dass sich der deutsche Leistungsbilan-
züberschuss gegenüber einigen anderen Mitgliedstaaten der Eurozone zuletzt vermindert hat.3 

Schaubild 2: Wachstumsbeiträge 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt (Daten bis 2014), Jahresprojektion der Bundesregierung vom 28. Januar 2015 

 Die aktuell höheren Lohnabschlüsse sind Ausdruck der hohen preislichen Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Wirtschaft und der insgesamt günstigen konjunkturellen Entwicklung. Somit profitieren die 
Arbeitnehmer von den wirtschaftlichen Erfolgen ihrer Unternehmen.  

 Aus Sicht der Bundesregierung ist das deutsche Steuer- und Abgabensystem leistungsgerecht, wettbe-
werbsfähig und sozial ausgewogen (vgl. auch Tz. 80 ff.). Im Verlauf der vergangenen 15 Jahre haben 
Entlastungen bei Einkommensteuer und Sozialabgaben die Belastung von Arbeitseinkommen deutlich 
gesenkt, die Wachstumsfreundlichkeit des Steuer- und Abgabensystems gestärkt und zu einer spürbaren 
Entlastung von Unternehmen sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geführt.  

                                                 
3  Vgl. auch S. 17 des Länderberichts (in der Fassung vom 26. Februar 2015). 
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 Gemäß OECD-Berechnungen wurde der Steuer- und Abgabenkeil (sog. „tax wedge“) bei alleinstehen-
den Durchschnittsverdienern seit 2000 um 3,6 Prozentpunkte reduziert.4 Zusammen mit strukturellen Ar-
beitsmarktreformen hat dies zur erfreulichen Beschäftigungsentwicklung in Deutschland wesentlich 
beigetragen. Insbesondere auch die Erwerbstätigenquoten von Geringqualifizierten und Frauen sind in den 
vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und liegen mittlerweile deutlich über dem EU-Durchschnitt. 

 Der Beitragssatz zur Gesetzlichen Rentenversicherung ist auf dem niedrigsten Niveau seit Mitte der 
neunziger Jahre. In der Arbeitslosenversicherung wurde der Beitragssatz von 6,5 Prozent im Jahr 2006 in 
mehreren Schritten auf mittlerweile drei Prozent seit dem Jahr 2011 und damit um mehr als die Hälfte 
reduziert. Wichtig ist, die Tragfähigkeit und Zukunftsfestigkeit der sozialen Sicherungssysteme in Deutsch-
land sicherzustellen. Eine einseitige Senkung des Beitragssatzes in der Sozialversicherung nur für Geringver-
diener würde später bei diesen zu geringeren Renten führen und damit das Risiko der Altersarmut für diesen 
Personenkreis potentiell erhöhen. Denn Beiträge und Rentenleistungen bedingen einander.  

 Die Fortführung einer stabilitätsorientierten Finanzpolitik – bei gleichzeitig höheren Investitionsausga-
ben und gezielten steuerlichen Entlastungen – ist Grundlage für eine weitere Stärkung des Vertrauens der 
deutschen Konsumenten und dient damit auch der Stärkung des Binnenwachstums.  

Übertragungseffekte innerhalb der Eurozone („spill-overs“) 

 Deutschland ist eng in die Eurozone eingebunden. Die Bundesregierung teilt die Einschätzung der 
Kommission, dass Deutschland ein großer und wichtiger Absatzmarkt für Mitgliedsstaaten innerhalb und 
außerhalb der Währungsunion ist.  

 Mittels importierter Vorleistungen aus EU-Ländern unterstützt Deutschland mit Hilfe seiner weltweit 
gefragten Produkte indirekt über Wertschöpfungsketten das Wachstum in anderen europäischen Staaten. Die 
Bundesregierung begrüßt daher die Feststellung der Kommission, dass die Mitgliedstaaten der Eurozone vom 
deutschen Exporterfolg und der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft profitieren. 

 Die Argumentation der Europäischen Kommission, dass zusätzliche öffentliche Ausgaben in Deutsch-
land bedeutende Übertragungseffekte auf andere Mitgliedstaaten der Eurozone hätten, ist aus Sicht der 
Bundesregierung dagegen nur bedingt nachvollziehbar. Die in der vertieften Analyse verwendete Simulation 
zeigt bei einem Anstieg staatlicher Investitionen in Deutschland in Höhe von 1 Prozent des BIP in der Folge 
einen Übertragungseffekt auf das Wachstum anderer Eurozonenländer von lediglich 0,03 Prozent. Auch der 
Effekt auf die Handelsbilanzen der Nachbarländer ist mit maximal 0,04 Prozent äußerst gering. Diese 
Interpretation der Ergebnisse wird von den Autoren der von der Kommission verwendeten Studie geteilt 
(„effects are likely to be weak”). Die Bundesregierung kommt auf Basis eigener Simulationen ebenfalls zu 
dem Ergebnis, dass die Wirkungen einer Ausweitung beispielsweise staatlicher Investitionen auf die europäi-
schen Partner begrenzt sind.  

Steigerung des Produktionspotenzials 

 Die Bundesregierung teilt die Einschätzung der Kommission, dass die Stärkung des mittel- bis langfris-
tigen Produktionspotenzials – gerade vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung – eine wesentli-
che Herausforderung darstellt. Dabei gilt es, den demografisch bedingten Rückgang an Erwerbspersonen 
durch eine bestmögliche Ausschöpfung des deutschen Arbeitskräftepotenzials zu dämpfen. Deutschland steht 
dabei vor der Aufgabe, die Erwerbsbeteiligung weiter zu erhöhen. Hier liegt ein Fokus der Bundesregierung 
auf der Bevölkerungsgruppe mit Migrationshintergrund, die einen weiter wachsenden Anteil des Arbeitskräf-
tepotenzials stellen (vgl. auch Abschnitte II.B, III.A und III.D). 

 Das Potenzialwachstum in Deutschland scheint sich gemäß dem Deutschland-Bericht der Europäischen 
Kommission nach dem kurzfristigen Projektionszeitraum (bis zum Jahr 2016) plötzlich abzuschwächen.5 
Hintergrund ist offenbar, dass in den Projektionen der Kommission ein stärkerer Rückgang des Arbeitskräfte-
potenzials angenommen wird als in den Projektionen der Bundesregierung. Dies könnte auf die von der 
Kommission verwendeten impliziten Migrationsannahmen zurückzuführen sein, die ab 2017 von einem 
abrupten Rückgang der aktuell hohen Migrationszuwächse ausgehen. Die technische Annahme der Bundesre-
gierung geht dagegen von einem gleichmäßigen Rückgang des positiven Zuwanderungssaldos aus. Damit 
liegt auch das erwartete Produktionspotenzial in den Jahren 2017 bis 2019 etwas höher als von der Europäi-
schen Kommission prognostiziert.  

                                                 
4  Vgl. OECD Taxing Wages, Paris 2014, S. 153. 
5  Vgl. Schaubild 1.11 auf Seite 7 des Länderberichts (in der Fassung vom 26. Februar 2015). 
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Fazit 

 Die vertiefte Analyse der Europäischen Kommission zeigt: Die Ursachen des Leistungsbilanzüber-
schusses in Deutschland sind vielfältig und komplex. Dazu gehören die demografische Entwicklung, der 
Erfolg der deutschen Unternehmen auf den Auslandsmärkten und die hohe Investitionstätigkeit deutscher 
Unternehmen im Ausland. Die Bundesregierung teilt die Einschätzung der Kommission, dass es nun darum 
geht, die Binnendynamik und damit gleichzeitig das Wachstumspotenzial der deutschen Volkswirtschaft 
weiter zu stärken. Wichtige Schritte zur Stärkung öffentlicher und privater Investitionen sind in den letzten 
Monaten unternommen worden und weitere werden folgen. 
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II. Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen des Rates der Europäischen Union 

für Deutschland 

 Der Rat der Europäischen Union hat auf seiner Tagung am 26./27. Juni 2014 neue länderspezifische 
Empfehlungen für Deutschland sowie für die anderen Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2014 bis 2015 beraten 
und am 8. Juli 2014 endgültig beschlossen. Grundlage hierfür war insbesondere die Bewertung der Reforman-
strengungen der Mitgliedstaaten durch die Europäische Kommission im Rahmen des Europäischen Semesters 
2014.  

 Die Bundesregierung hat sich stets für eine entschlossene Umsetzung der länderspezifischen Empfeh-
lungen eingesetzt. Sie begrüßt, dass diese im vergangenen Jahr konkreter geworden sind und nimmt die an 
Deutschland gerichteten Empfehlungen ernst. Diese betreffen die deutsche Finanzpolitik, den Arbeitsmarkt, 
die Energiepolitik und den Wettbewerb. Die Bundesregierung hat in allen angesprochenen Bereichen erhebli-
che Fortschritte erzielt, wenn auch einzelne Empfehlungen einen längerfristigen Zeithorizont haben. Im 
Folgenden wird detailliert über die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen für 2014/2015 berichtet.  

A. Öffentliche Finanzen und Tragfähigkeit der Sozialversicherungen 

„Der Rat der Europäischen Union empfiehlt, dass Deutschland im Zeitraum von 2014 bis 2015:  

1. eine wachstumsfreundliche Finanzpolitik betreibt und eine solide Haushaltsposition beibehält, die 
sicherstellt, dass das mittelfristige Haushaltsziel während des gesamten Stabilitätsprogrammzeitraums 
weiterhin eingehalten wird und die gesamtstaatliche Schuldenstandsquote auf einem nachhaltigen Abwärts-
pfad bleibt; insbesondere den vorhandenen Spielraum nutzt, damit mehr und effizientere öffentliche Investiti-
onen in Infrastruktur, Bildung und Forschung erfolgen; die Effizienz des Steuersystems verbessert, vor allem 
durch die Verbreiterung der Steuerbemessungsgrundlage, insbesondere im Hinblick auf den Verbrauch, 
durch eine Neubewertung der Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer, durch die Verbesserung der 
Steuerverwaltung und die Prüfung der Gewerbesteuer, auch mit Blick auf die Förderung privater Investitio-
nen; zusätzliche Anstrengungen unternimmt, um die Kosteneffizienz der öffentlichen Ausgaben für Gesund-
heitswesen und Pflege zu steigern; die Tragfähigkeit des öffentlichen Rentensystems sicherstellt, indem i) die 
Finanzierung neuer versicherungsfremder Leistungen (Mütterrente) durch Steuereinnahmen erfolgt, um u. a. 
einen weiteren Anstieg der Sozialversicherungsbeiträge zu vermeiden, ii) mehr Anreize für einen späteren 
Renteneintritt gesetzt werden und iii) die Beteiligung an Alterssicherungen der zweiten und dritten Säule 
erhöht wird; die Schuldenbremse in allen Bundesländern kohärent umsetzt und dabei zeitnahe und relevante 
Kontrollverfahren und Korrekturmechanismen sicherstellt; die Ausgestaltung der Finanzbeziehungen 
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden verbessert, auch um angemessene öffentliche Investitionen auf 
allen staatlichen Ebenen sicherzustellen;“ 

Solide und wachstumsfreundliche Haushaltspolitik fortführen 

 Deutschland setzt seinen erfolgreichen Konsolidierungskurs fort. Der Gesamtstaat erreichte 2014 zum 
dritten Mal in Folge einen leichten Überschuss (in Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung). 
Der gesamtstaatliche Finanzierungssaldo 2014 betrug 0,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts; auch strukturell 
liegt der Saldo im Überschuss. Auch im laufenden Jahr wird der Staatshaushalt annähernd ausgeglichen sein 
und strukturell einen leichten Überschuss erzielen. Die auf europäischer Ebene bestehenden Defizit-
Obergrenzen werden damit dauerhaft eingehalten.  

 Der Bundeshaushalt hat neben der Verbesserung der Finanzierungssalden von Ländern und Gemeinden 
einen wesentlichen Anteil an der positiven Entwicklung der öffentlichen Finanzen. Der nominelle Haushalt-
ausgleich ohne Nettokreditaufnahme wurde bereits 2014 und somit ein Jahr früher als geplant erreicht. Die 
solide und wachstumsorientierte Finanzpolitik der Bundesregierung kommt auch in ihrer Finanzplanung zum 
Ausdruck, die ohne Neuverschuldung fortgeschrieben wird. Gleichzeitig wird die Bundesregierung auf der 
Ausgabenseite weiterhin klare Prioritäten setzen und Investitionen in Bildung, Forschung und Infrastruktur 
stärken (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 1). 

 Entsprechend den europäischen Vorgaben sowie der expliziten Empfehlung des Rates befindet sich 
auch die gesamtstaatliche Schuldenstandsquote auf einem anhaltenden Abwärtspfad. Der Rückgang der 
Schuldenstandsquote von 79,0 Prozent im Jahr 2012 auf 76,9 im Jahr 2013 setzt sich 2014 und 2015 fort. Die 
Bundesregierung hat sich zu Beginn der Legislaturperiode zu dem Ziel bekannt, die Schuldenstandsquote 
innerhalb von zehn Jahren auf weniger als 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu reduzieren, um dem 
Stabilitäts- und Wachstumspakt auch langfristig gerecht zu werden. Die Verstetigung der Konsolidierungser-
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folge ist hierfür eine unabdingbare Voraussetzung. Hierzu wird das mittelfristige Haushaltsziel mit einem 
Sicherheitsabstand eingehalten. Die bis Ende 2017 angestrebte Absenkung der Schuldenstandsquote unter die 
Marke von 70 Prozent soll bereits 2016 erreicht werden (vgl. Aktionsprogramm zum Euro-Plus-Pakt). 

Schaubild 3: Ausgaben, Einnahmen und Maastricht-Finanzierungssaldo des Staates 
(in Prozent des BIP) 

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Stand: März 2015 

Spielraum für mehr und effizientere öffentliche Investitionen nutzen 

 Eines der wichtigsten Ziele der Bundesregierung für die kommenden Jahre ist die Stärkung der 
Investitionsdynamik in Deutschland. Neben der Verbesserung der Rahmenbedingungen für private Investitio-
nen geht es vor allem auch darum, die Finanzierung des Erhalts und des Ausbaus der öffentlichen Infrastruk-
tur gezielt zu stärken, ohne den Pfad der wachstumsorientierten Haushaltskonsolidierung zu verlassen. Ein 
Schwerpunkt soll auf leistungsfähigen Verkehrswegen und kommunalen Infrastruktureinrichtungen liegen. 
Hierzu prüft die Bundesregierung auch, inwieweit private Finanzierungsmöglichkeiten sinnvoll einbezogen 
werden können. 

 Um die öffentlichen Investitionsausgaben zu erhöhen, setzt die Bundesregierung mit ihrer Haushalts-
planung wichtige Impulse bei der Verkehrs- und der Breitbandinfrastruktur sowie im Bereich Bildung, 
Wissenschaft und Innovation (vgl. Abschnitte III.B und III.C). Bis 2017 stellt sie insgesamt fünf Milliarden 
Euro zusätzlich für die Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung. Gleichzeitig wird die Nutzerfinanzierung im 
Straßenverkehr durch eine Ausdehnung der Lkw-Maut sowie eine Infrastrukturabgabe für Pkw ausgeweitet. 
Um das Ziel einer flächendeckenden Breitbandinfrastruktur mit Bandbreiten von mind. 50 Mbit/s bis 2018 zu 
erreichen und hier zusätzliche Anreize für entsprechende Investitionen zu setzen, werden die Erlöse aus der 
Versteigerung von Rundfunkfrequenzen genutzt. Die Bundesregierung wird in dieser Legislaturperiode 
insgesamt neun Milliarden Euro zusätzlich in Bildung und Forschung investieren. Davon stellt der Bund drei 
Milliarden Euro zusätzlich für Forschung und Entwicklung zur Verfügung. Weitere sechs Milliarden Euro 
sind zur Entlastung von Ländern und Gemeinden vorgesehen, damit diese ihre Herausforderungen bei der 
Finanzierung von frühkindlicher und schulischer Bildung sowie bei den Hochschulen besser bewältigen 
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können.6 Damit entlastet die Bundesregierung Länder und Kommunen umfangreich und stärkt so deren 
Investitionsspielräume. Von 2016 bis 2018 wird sie erneut zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt zehn 
Milliarden Euro für öffentliche Investitionen bereitstellen. Davon sollen insgesamt sieben Milliarden für 
zusätzliche Investitionen unter anderem für die öffentliche Verkehrsinfrastruktur, den Hochwasserschutz, für 
Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz, für die digitale Infrastruktur, den Klimaschutz und die 
Förderung des Städtebaus eingesetzt werden. Drei Milliarden Euro sollen den Fachressorts in Höhe ihrer 
bisherigen Anteile zur Gegenfinanzierung des Betreuungsgeldes für zukunftsorientierte Ausgaben zur 
Verfügung gestellt werden. 

  Des Weiteren wird der Bund noch in diesem Jahr ein Sondervermögen errichten, dessen Mittel der 
Förderung von Investitionen in finanzschwachen Gemeinden und Gemeindeverbänden zugutekommen sollen. 
Der Bund beabsichtigt, dieses Sondervermögen, das für bis zum Jahresende 2018 begonnene Vorhaben 
Leistungen gewähren soll, mit insgesamt 3,5 Milliarden Euro auszustatten. Darüber hinaus wird der Bund den 
Kommunen im Jahr 2017 – über die bereits vorgesehene eine Milliarde Euro hinaus – weitere 1,5 Milliarden 
Euro zur Verfügung stellen, um ihnen so Spielräume für zusätzliche Investitionen zu eröffnen. Damit werden 
in den kommenden Jahren weitere fünf Milliarden Euro für Kommunen zur Verfügung gestellt und die 
kommunalfreundliche Politik des Bundes fortgesetzt. Das Ziel eines ohne neue Schulden ausgeglichenen 
Bundeshaushalts darf durch die Investitionsinitiative des Bundes nicht in Frage gestellt werden. 

 Nicht zuletzt begrüßt die Bundesregierung die europäische Investitionsoffensive. Zur Unterstützung 
dieser Offensive wird sich Deutschland über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in einer Größenord-
nung von voraussichtlich rund acht Milliarden Euro u. a. an der Finanzierung von Projekten und an Investiti-
onsplattformen beteiligen. Dazu wird die KfW mit dem von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen 
European Fund for Strategic Investments (EFSI) zusammenarbeiten. 

Effizienz des Steuersystems verbessern 

 Das deutsche Steuerrecht ist insgesamt zeitgemäß und wettbewerbsfähig. Seine kontinuierliche Weiter-
entwicklung und Anpassung an die Anforderungen einer modernen Gesellschaft in einer globalisierten Welt 
sichert günstige Rahmenbedingungen für die Wirtschaft (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 2, 3, 4 und 5). Bei der Weiter-
entwicklung des Steuerrechts liegt ein Fokus darauf, die besonderen Belange von kleinen und mittleren 
Unternehmen zu berücksichtigen. So will die Bundesregierung z. B. die Thesaurierungsregelungen für 
Einzelunternehmen prüfen, um insbesondere für mittelständische Unternehmen Anreize zu setzen, ihre 
Eigenkapitalausstattung zu verbessern.  

 Neue technische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, ein verändertes globales Umfeld, die 
demografische Entwicklung der Gesellschaft und die verfügbare Personalausstattung in der Finanzverwaltung 
beeinflussen zunehmend das Besteuerungsverfahren. Um die Effizienz des Steuersystems zu erhöhen, sehen 
Bund und Länder die Notwendigkeit, Arbeitsabläufe in der Finanzverwaltung neu auszurichten und zu 
modernisieren (vgl. Tabelle lfd. Nr. 6). Ziel ist es, das Angebot einer elektronischen Kommunikation mit der 
Finanzverwaltung auszubauen und auf eine verpflichtende Übersendung von Papierbelegen mit der Steuerer-
klärung weitgehend zu verzichten. Darüber hinaus soll die automatische Bearbeitung von Steuererklärungen 
anhand objektiver Risikomerkmale verstärkt werden, um auch künftig eine gleichmäßige und effiziente 
Steuererhebung zu sichern. Von den Möglichkeiten eines zielgenaueren Ressourceneinsatzes sollen alle am 
Verfahren Beteiligten gleichermaßen profitieren. Auch prüft die Bundesregierung die Weiterentwicklung des 
Steuerverfahrensrechts in Richtung eines Selbstveranlagungsverfahrens, beginnend mit der Körperschaft-
steuer. 

 Zu einem effizienten Steuersystem gehört, dass sich niemand auf Kosten der Allgemeinheit seiner 
Steuerpflicht entziehen kann. Der Kampf gegen grenzüberschreitende Gewinnverlagerungen international 
operierender Unternehmen ist eine zentrale steuerpolitische Aufgabe der laufenden Legislaturperiode. 
Gemeinsam mit den Partnern der G20 setzt sich die Bundesregierung daher im Rahmen der OECD-Initiative 
„Base Erosion and Profit Shifting“ (BEPS) aktiv für die Entwicklung internationaler Standards ein.  

 Es besteht Einvernehmen über die Notwendigkeit der Reform der Grundsteuer. Hauptanliegen der 
Reform ist die Schaffung einer zeitgemäßen Bemessungsgrundlage. Der Bund wird die Bemühungen der 
Länder weiterhin unterstützen, die Grundsteuer unter Beibehaltung des Hebesatzrechtes für Kommunen 

                                                 
6  Mit Blick auf die Struktur der Länderhaushalte ist zudem auf die Prioritätensetzung hinzuweisen: Während der Anteil für 

Bildungsausgaben an sämtlichen Länderausgaben im Jahr 2005 noch bei  32,2 Prozent lag, wurden 2011 durchschnittlich 35,7 
Prozent für Bildung verausgabt. 
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zeitnah zu reformieren. Dies setzt voraus, dass die Länder nach Abschluss der laufenden Prüfprozesse rasch 
zu einer gemeinsamen Position kommen. Ziel der Reform sollte sein, die Grundsteuer als verlässliche 
kommunale Einnahmequelle zu erhalten, d.h. das Aufkommen zu sichern und Rechtssicherheit insbesondere 
hinsichtlich der Bemessungsgrundlage herzustellen. 

Kosteneffizienz der öffentlichen Ausgaben im Gesundheitswesen und in der pflegerischen Versorgung 
verbessern 

 Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) sowie die soziale Pflegeversicherung sind finanziell solide 
aufgestellt. Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur und der Qualität in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV- FQWG), das zum 1. Januar 2015 in Kraft getreten ist, werden die Finanzie-
rungsgrundlagen der GKV nachhaltig ausgestaltet und der Preis- und Qualitätswettbewerb wird im Interesse 
der Mitglieder gestärkt (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 7 und 10). Mit der Absenkung des allgemeinen Beitragssat-
zes in Höhe von 15,5 Prozent auf 14,6 Prozent und der Einführung der Möglichkeit, kassenindividuelle 
einkommensabhängige Zusatzbeiträge zu erheben, wird die Beitragsautonomie der Krankenkassen ausgewei-
tet. Um für Mitglieder attraktiv zu bleiben, müssen sich die Krankenkassen um eine qualitativ hochwertige 
Versorgung bemühen und die Höhe der Zusatzbeiträge durch eine wirtschaftliche Verwendung der Mittel 
begrenzen.  

 Mit der im GKV-FQWG vorgegebenen Gründung eines Instituts für Qualitätssicherung und Transpa-
renz im Gesundheitswesen wird der Qualitätswettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung weiter 
gestärkt. Anhand transparenter Kriterien sollen sich die Patientinnen und Patienten künftig beispielsweise 
darüber informieren können, in welchen Krankenhäusern die beste Qualität für eine bestimmte Behandlung 
angeboten wird. Eine höhere Qualität der Versorgung führt mittel- bis langfristig zu einer wirtschaftlicheren 
Verwendung der Mittel. So wird eine bessere Behandlung im Krankenhaus weniger Komplikationen und 
Wiedereinweisungen – und damit weniger Folgeausgaben – nach sich ziehen.  

 In der pflegerischen Versorgung kann die Kosteneffizienz der Ausgaben insbesondere durch die 
Stärkung der ambulanten Versorgung von Pflegebedürftigen gestärkt werden. Mehr Unterstützung für die 
häusliche Pflege ist deshalb ein Schwerpunkt der zum 1. Januar 2015 in Kraft getretenen gesetzlichen 
Leistungsverbesserungen durch das Erste Pflegestärkungsgesetz (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 11). Die Pflege zu 
Hause wird z. B. dadurch gestärkt, dass die Möglichkeiten zur Entlastung pflegender Angehöriger (Inan-
spruchnahme von sogenannter Verhinderungs- und Kurzzeitpflege) flexibilisiert und ausgeweitet werden, 
sowie dadurch, dass die Tages- und Nachtpflege neben den ambulanten Geld- und Sachleistungen ungekürzt 
gewährt wird. Zudem werden bestehende niedrigschwellige Betreuungsangebote durch Entlastungsangebote 
ergänzt. Sie werden nicht nur Versicherten mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz, sondern allen 
Pflegebedürftigen zugänglich gemacht. Weiterhin werden die Höchstbeträge für Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Wohnumfeldes sowie für Pflegehilfsmittel, die zum Verbrauch bestimmt sind, deutlich angehoben. 
Das Betreuungsangebot in Pflegeeinrichtungen wird dadurch verbessert, dass stationäre Pflegeeinrichtungen 
zukünftig mehr zusätzliche Betreuungskräfte einstellen können und das Angebot auf alle Pflegebedürftigen 
ausgedehnt wird. 

 Die Bundesregierung hat in Kooperation mit den Ländern Anfang Dezember Eckpunkte einer Kranken-
hausreform vorgelegt. Damit sollen die Effizienz der Krankenhausversorgung von der flächendeckenden 
Versorgung bis hin zur Spitzenmedizin durch den zielgenauen Einsatz von Ressourcen verbessert werden. 
Wichtige Ziele sind u. a. das Qualitätskriterium bei der Krankenhausplanung und bei der Vergütung der 
Leistungen zu stärken und ein Pflegestellenförderprogramm sowie einen Strukturfonds einzurichten, um den 
Abbau von Überkapazitäten sowie die Spezialisierung und Konzentration von Krankenhausstandorten zu 
fördern. Die Eckpunkte sollen im laufenden Jahr in Gesetzen und Regelungen umgesetzt werden. In der 
ambulanten Gesundheitsversorgung sollen die Versorgungsstrukturen für gesetzlich Versicherte ferner durch 
das Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-VSG) verbessert 
werden, das am 17. Dezember 2014 vom Kabinett beschlossen wurde und Mitte 2015 in Kraft treten soll. 

 Eine qualitativ hochwertige pflegerische Versorgung erfordert darüber hinaus ausreichendes und 
motiviertes Personal. Daher will die Bundesregierung die Attraktivität der Gesundheits- und Pflegeberufe 
steigern. Die bisherigen Ausbildungen in der „Altenpflege“, der „Gesundheits- und Krankenpflege“ und der 
„Gesundheits- und Kinderkrankenpflege“ sollen in einem Pflegeberufegesetz zu einer neuen, generalistisch 
ausgerichteten und einheitlichen Pflegeausbildung zusammengeführt werden (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 12 
und 13). Die bereits ergriffenen Initiativen sollen weiterentwickelt werden.  
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Tragfähigkeit des öffentlichen Rentensystems sicherstellen 

 Die Bundesregierung hat zur finanziellen Tragfähigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung durch 
tiefgreifende Reformen in der Vergangenheit wesentlich beigetragen. Die Regelaltersgrenze in Deutschland 
liegt bereits heute über 65 Jahren und damit so hoch wie nur in wenigen anderen Mitgliedstaaten. Sie wird 
weiterhin schrittweise auf 67 Jahre angehoben. Die Erwerbsbeteiligung älterer Erwerbspersonen hat sich in 
den vergangenen Jahren im Zuge dieser Politik ausgesprochen dynamisch entwickelt. Die Erwerbstätigenquo-
te der 55 bis 64-Jährigen ist seit dem Jahr 2000 stärker gestiegen als in allen anderen EU-Ländern. Die Quote 
der Erwerbstätigen im Alter von 60 bis 64 Jahren, die im Jahr 2000 noch bei rund 20 Prozent lag, hat mittler-
weile die Marke von 50 Prozent überschritten und lag im dritten Quartal 2014 bei 53 Prozent. Diese Entwick-
lung schlägt sich auch positiv in den Rentenprojektionen der Ageing Working Group der EU nieder. Danach 
werden die reformbedingten Ausgaben durch das Rentenpaket 2014 durch die verbesserte Gesamtsituation der 
gesetzlichen Rentenversicherung (u. a. bedingt durch höhere Partizipationsraten Älterer) insgesamt mehr als 
kompensiert werden. So fällt der Anteil der Rentenausgaben am BIP gegenüber dem Ageing Report aus dem 
Jahr 2012 langfristig bis 2060 sogar um 0,3 Prozentpunkte geringer aus. 

 Die Bundesregierung hat bestehende Gerechtigkeitslücken in der gesetzlichen Rentenversicherung 
geschlossen. So wird die Rente von Müttern und Vätern, deren Kinder vor 1992 geboren sind, erhöht und 
damit die Erziehungsleistung stärker gewürdigt (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 14). Zudem wurden Verbesserungen 
bei der Rente für besonders langjährig Versicherte eingeführt. Diese ermöglichen bei Vorliegen der Voraus-
setzungen eine abschlagsfreie Rente vorübergehend bereits ab dem 63. Lebensjahr. Das Rentenpaket wird 
durch Beiträge und Steuermittel finanziert. Hierbei ist berücksichtigt, dass die Rentenversicherung finanziell 
gut aufgestellt ist, die Beitragszahler auf lange Sicht aber nicht überfordert werden. So beteiligt sich der Bund 
an der Finanzierung des Rentenpakets ab 2019 zusätzlich durch eine diskretionäre, stufenweise Anhebung des 
allgemeinen Bundeszuschusses in vier Schritten von jeweils rund 0,5 Milliarden Euro, so dass ab dem Jahr 
2022 jährlich dauerhaft zusätzliche Bundesmittel in Höhe von rund zwei Milliarden Euro zur Verfügung 
stehen.  

Schaubild 4: Jahresdurchschnittliche Beitragssätze zur Sozialversicherung in Prozent des 
beitragspflichtigen Bruttoarbeitsentgelts 

 

 Aufgrund der soliden Finanzlage der Rentenversicherung konnte – trotz der Leistungsausweitungen 
durch das Rentenversicherungs-Leistungsverbesserungsgesetz – der Beitragssatz nach Absenkungen in den 
Jahren 2012 und 2013 zum 1. Januar 2015 um weitere 0,2 Prozentpunkte auf 18,7 Prozent gesenkt werden 
(vgl. Tz. 43). Er bleibt nach den Vorausberechnungen bis zum Jahr 2018 konstant auf diesem Niveau 
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(vgl. Tz. 82). Nach dem Rentenversicherungsbericht 2014 wird der Beitragssatz bis zum Jahr 2020 unter 
20 Prozent und bis 2030 unter 22 Prozent bleiben. Damit werden die gesetzlich festgelegten Beitragssatzober-
grenzen eingehalten. 

 Die schrittweise Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre trägt der steigenden Lebenserwartung 
und dem demografischen Wandel Rechnung. Nicht zuletzt aufgrund des zunehmenden Fachkräftebedarfs soll 
es künftig für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer attraktiver sein, bei guter Gesundheit möglichst lange im 
Erwerbsleben zu bleiben. Das Rentenpaket aus dem Jahr 2014 ermöglicht es den Arbeitsvertragsparteien, im 
laufenden Arbeitsverhältnis eine Übereinkunft zu treffen, einen auf das Erreichen der Regelaltersgrenze 
vereinbarten Beendigungszeitpunkt gegebenenfalls auch mehrfach hinauszuschieben. Um lebenslaufbezoge-
nes Arbeiten stärker zu unterstützen, prüft derzeit eine Arbeitsgruppe der Fraktionen, wie der rechtliche 
Rahmen für einen flexibleren Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand verbessert werden kann. 

 Die Alterssicherung ist im demografischen Wandel stabiler aufgestellt, wenn sie sich auf mehrere starke 
Säulen stützt. Die betriebliche Altersvorsorge muss auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Klein- und 
Mittelbetrieben selbstverständlich werden. Daher will die Bundesregierung die Voraussetzungen schaffen, 
damit Betriebsrenten auch in kleinen Unternehmen hohe Verbreitung finden. Hierzu prüft sie, inwieweit 
mögliche Hemmnisse bei den kleinen und mittleren Unternehmen abgebaut werden können. 

Schuldenbremse in den Bundesländern umsetzen, föderale Finanzbeziehungen neu ordnen und Investi-
tionen stärken  

 Die im Jahr 2009 im Grundgesetz für Bund und Länder verankerte Schuldenbremse zielt – zusammen 
mit den auch für Sozialversicherungen und Kommunen bestehenden Fiskalregeln – auf die Einhaltung des für 
Deutschland geltenden mittelfristigen Haushaltsziels des präventiven Arms des Stabilitäts- und Wachstums-
pakts. Die Schuldenbremse gilt unmittelbar auch für die Länder (vgl. NRP 2014 Tz. 53 ff.).  

 Die konkreten Ausführungsbestimmungen der grundgesetzlichen Schuldenbremse sind einer landesge-
setzlichen Umsetzung vorbehalten, wovon die Länder bisher in unterschiedlichem Umfang Gebrauch gemacht 
haben. Ohne eine länderspezifische Umsetzung unterliegen die Länder einem ausnahmslosen Neuverschul-
dungsverbot ab dem Haushaltsjahr 2020. Vor diesem Hintergrund erscheint die im Länderbericht7 geübte 
Kritik der Kommission nicht begründet. 

 Mit Ablauf des 31. Dezember 2019 treten die Regelungen zum bundesstaatlichen Finanzausgleich – das 
Maßstäbegesetz und das Finanzausgleichsgesetz – außer Kraft. Damit laufen auch die Regelungen zur 
Verteilung der Solidarpakt II-Mittel aus. Deshalb ist es erforderlich, die Bund-Länder-Finanzbeziehungen 
rechtzeitig neu zu regeln. Ziel der Bundesregierung ist es, noch in dieser Legislaturperiode zu einem Ergebnis 
zu kommen, das den Interessen des Bundes und der Länder gerecht wird und den Föderalismus insgesamt 
stärkt. Gegenstand der zwischen Bund und Ländern geführten Gespräche sind sowohl die vertikalen Finanz-
beziehungen zwischen Bund und Ländern als auch die horizontalen Finanzbeziehungen zwischen den 
Ländern.  

 Wie zum Teil bereits aufgeführt (vgl. Tz. 59ff.), entlastet die Bundesregierung Länder und Kommunen 
in dieser Legislaturperiode unter anderem in den Bereichen Kinderbetreuung, Schulen und Hochschulen, 
Zuwanderung und Städtebau um insgesamt rund zehn Milliarden Euro. Darüber hinaus erklärt sich der Bund 
bereit, Länder und Kommunen 2015 und 2016 bei der Unterbringung von Flüchtlingen mit insgesamt einer 
Milliarde Euro zu entlasten. Des Weiteren werden die Kommunen mit zusätzlichen fünf Milliarden Euro 
dabei unterstützt, nötige Investitionen in ihre Infrastruktur vorzunehmen (vgl. Tz. 60) und für die Jahre 2015 
und 2016 unterstützt sie der Bund mit insgesamt einer Milliarde Euro bei der Unterbringung von Flüchtlingen. 
Schließlich sollen die Kommunen ab dem Jahr 2018 um weitere fünf Milliarden Euro jährlich entlastet 
werden. Mit diesen Maßnahmen leistet die Bundesregierung einen Beitrag zu Verbesserung der Investitions-
kraft von Ländern und insbesondere von Kommunen. 

                                                 
7  Deutscher Länderbericht in der Fassung vom 26. Februar 2015. 
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B. Arbeitsmarkt und Erwerbsbeteiligung 

„Der Rat der Europäischen Union empfiehlt, dass Deutschland im Zeitraum von 2014 bis 2015:  

2.die Bedingungen zur weiteren Stärkung der Inlandsnachfrage verbessert, u. a. durch die Verringerung der 
hohen Steuer- und Sozialabgaben, insbesondere für Geringverdiener; bei der Umsetzung des allgemeinen 
Mindestlohns dessen Wirkung auf die Beschäftigung beobachtet; die Vermittelbarkeit von Arbeitnehmern 
verbessert, indem das Bildungsniveau benachteiligter Gruppen weiter erhöht wird und auf dem Arbeitsmarkt 
ehrgeizigere Aktivierungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen durchgeführt werden, insbesondere für 
Langzeitarbeitslose; Maßnahmen zum Abbau fiskalischer Fehlanreize, insbesondere für Zweitverdiener, 
ergreift und die Umwandlung von Minijobs in voll sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsformen 
erleichtert; regionale Engpässe bei der Verfügbarkeit von ganztägigen Kinderbetreuungseinrichtungen und 
Ganztagsschulen in Angriff nimmt und gleichzeitig deren allgemeine Bildungsqualität verbessert;“ 

Steuer- und Abgabenlast insbesondere für Geringverdiener senken 

 Die Bundesregierung hat am 28. Januar 2015 den Bericht über die Höhe des steuerfrei zu stellenden 
Existenzminimums von Erwachsenen und Kindern für das Jahr 2016 (10. Existenzminimumbericht8) be-
schlossen. Sie wird entsprechend den Ergebnissen des 10. Existenzminimumberichts die notwendigen 
Erhöhungen des Grundfreibetrags und Kinderfreibetrags zügig vornehmen.  

Die Europäische Kommission argumentiert in ihrem Länderbericht9, dass sie diese Erhöhungen nicht als neue 
politische Maßnahmen in ihrer Bewertung der Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen berücksichti-
ge, weil sie auf bestehendem Recht beruhten. Dies ist aus Sicht der Bundesregierung nicht nachvollziehbar. 
Zum einen obliegen die Entscheidungen über konkrete Anpassungsschritte beim Grundfreibetrag und weitere 
Veränderungen des Tarifverlaufs der Einkommensteuer dem Gesetzgeber. Zum anderen sollten auch Maß-
nahmen, die auf gesetzlichen Vorgaben oder höchstrichterlicher Rechtsprechung, also auf geeigneten Rah-
menbedingungen beruhen, in die Bewertung einfließen. Von den Grundfreibetragserhöhungen profitieren 
insbesondere auch Geringverdiener. Insgesamt stellen die geplanten Maßnahmen der Bundesregierung einen 
wichtigen Beitrag zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen dar.  

Darüber hinaus wird die Bundesregierung das Kindergeld anheben und den Kinderzuschlag für Familien mit 
geringen Einkommen verbessern (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 15). Zudem haben die die Bundesregierung tragenden 
Koalitionspartner im Koalitionsvertrag vereinbart, den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende zu erhöhen und 
nach der Kinderanzahl zu staffeln. Die Anhebung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende wird derzeit 
geprüft. 

 Die Bundesregierung will die finanziellen und politischen Voraussetzungen schaffen, um für diese 
Legislaturperiode Bürgerinnen und Bürger bei der kalten Progression zu entlasten. Auch dies erhöht die 
Nettoeinkommen und schafft Freiraum für mehr Konsum und Investitionen.  

 Durch die Senkung des Beitragssatzes in der gesetzlichen Rentenversicherung zum 1. Januar 2015 auf 
18,7 Prozent werden die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ebenso wie die Arbeitgeber jeweils um rund 
eine Milliarde Euro jährlich entlastet (vgl. Tz. 73f.). Gegenüber dem Jahr 2011 wurde der Beitragssatz von 
19,9 Prozent damit zum dritten Mal gesenkt – um insgesamt 1,2 Prozentpunkte – und befindet sich aktuell auf 
dem niedrigsten Stand seit 1995. 

 Der Beitragssatz für die soziale Pflegeversicherung wurde reformbedingt um 0,3 Prozentpunkte 
angehoben. Der allgemeine Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung wurde zum 1. Januar 2015 
um 0,9 Prozentpunkte auf 14,6 Prozent gesenkt (vgl. Tz. 66 ff., Tabelle I lfd. Nr. 7 und 11 sowie „Strategische 
Sozialberichterstattung 2015“ Kapitel 5 und 6). Gleichzeitig haben die Krankenkassen die Möglichkeit 
erhalten, einkommensabhängige Zusatzbeiträge zu erheben. Der durchschnittliche Gesamt-Beitragssatz liegt 
Anfang 2015 mit 14,4 Prozent geringfügig unterhalb dem des Vorjahresniveaus. 

 Dabei gilt: Insgesamt ist das deutsche Steuer- und Abgabensystem wettbewerbsfähig und ausgewogen. 
Die Bundesregierung gestaltet die sozialen Sicherungssysteme und das Steuersystem so, dass den Berechtig-
ten weiterhin qualitativ hochwertige und angemessene Sozialleistungen im Leistungsfall zustehen, gleichzei-
tig aber die Tragfähigkeit der Sozialversicherungssysteme und der öffentlichen Finanzen gewährleistet wird, 
Anreize zu guter und fairer Arbeit gesetzt werden und Teilhabe ermöglicht bzw. Armut vermieden wird. 

                                                 
8  Vgl. Bundestagsdrucksache 18/3893. 
9  Deutscher Länderbericht in der Fassung vom 26. Februar 2015. 
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Die einfache Forderung, die Steuern und Abgaben insbesondere für Geringverdiener zu senken, sieht die 
Bundesregierung differenziert. Zwar kann eine Senkung der Lohnzusatzkosten mit positiven Beschäftigungs-
wirkungen verbunden sein. Eine einseitige Senkung der Sozialabgaben könnte aber dazu beitragen, dass das 
Sozialschutzniveau für Geringverdiener sinkt. 

Wirkung des Mindestlohns auf die Beschäftigung beobachten 

 Seit dem 1. Januar 2015 gilt in Deutschland ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn von brutto 
8,50 Euro je Zeitstunde (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 16). Eine unabhängige Mindestlohnkommission der Sozial-
partner beschließt alle zwei Jahre – erstmals im Juni 2016 mit Wirkung zum 1. Januar 2017 – über eine 
Anpassung der Höhe des Mindestlohns. Die Kommission ist nach dem Mindestlohngesetz angehalten, einen 
angemessenen Mindestschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, faire und funktionierende Wettbe-
werbsbedingungen sowie voraussichtliche Auswirkungen auf die Beschäftigung zu berücksichtigen. Zudem 
evaluiert die Mindestlohnkommission laufend die Wirkung des Mindestlohns und stellt ihre Erkenntnisse der 
Bundesregierung in einem Bericht alle zwei Jahre gemeinsam mit ihrem Beschluss zur Verfügung. Die hierfür 
notwendige Datenlage wurde verbessert.  

Bildungsniveau benachteiligter Menschen anheben  

 Ziel von Bund und Ländern ist es, Teilhabechancen durch Bildung zu verbessern und gleichzeitig die 
Sicherung von Fachkräften weiter voranzutreiben (vgl. Abschnitte III.A und III.C).10 Die bereits ergriffenen 
Maßnahmen zur Anhebung des Bildungsniveaus benachteiligter Menschen zeigen erste Erfolge: Insgesamt 
konnte der Anteil der Schulabgängerinnen und -abgänger ohne Schulabschluss zwischen 2006 und 2013 von 
8 Prozent auf 5,7 Prozent gesenkt werden. Auch der Anteil junger Erwachsener ohne qualifizierten Berufsab-
schluss ist zurückgegangen (von rund 17 Prozent in 2006 auf rund 15 Prozent 2012). 

Insgesamt hat sich die Bildungsbeteiligung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 16 bis 
unter 30 Jahren mit Migrationshintergrund seit 2005 erhöht. Lag hier die Bildungsbeteiligungsquote 2005 
noch deutlich unter derjenigen der Personen ohne Migrationshintergrund, so liegt sie nun nach einem Anstieg 
um mehr als 4 Prozentpunkte leicht darüber. Bei türkischstämmigen Personen beträgt dieser Anstieg sogar 
knapp 13 Prozentpunkte. Dabei hat sich der Anteil türkischstämmiger Personen, die an einer Hochschule 
immatrikuliert sind, von 4,2 Prozent auf 8,4 Prozent verdoppelt.11 Auch der Anteil der Schüler mit ausländi-
scher Staatsangehörigkeit, welche die Schule mit einer (Fach-) Hochschulreife verlassen, stieg in diesem 
Zeitraum deutlich an.  

 Bund und Länder unterstützen gezielt die Qualifizierung von jungen Menschen (vgl. Tabelle I lfd. 
Nr. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 und 25 und „Strategische Sozialberichterstattung 2015“ Kapitel 3). Für 
leistungsschwächere junge Menschen will die Bundesregierung darüber hinaus den erfolgreichen Ausbil-
dungs- und Berufseinstieg gezielt durch Angebote der Jugendsozialarbeit und eine Berufseinstiegsbegleitung 
erleichtern und den präventiven Ansatz in der Beratung und Berufsorientierung stärken. Gleichzeitig ergreifen 
die Bundesregierung und die Länder umfangreiche Maßnahmen, um die Bildungschancen und Integration von 
Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 26, 27 und 28). Eine Reihe von 
Ländern wirkt an Stipendienprogrammen für Migrantinnen und Migranten mit. Inzwischen ist in fast allen 
Ländern das Programm „START“ umgesetzt, das Stipendien für engagierte und begabte junge Migrantinnen 
und Migranten vergibt. Außerdem fördert die Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern eine bessere 
Lehrerbildung (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 29). 

Ehrgeizigere Aktivierungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen  

 Von der guten Arbeitsmarktentwicklung haben Langzeitarbeitslose zuletzt nur unterdurchschnittlich 
profitiert. Deshalb ist die weitere Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit, auch durch Prävention, ein 
Schwerpunkt der Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung und der Länder (vgl. Abschnitt 141 und Tabelle I 
lfd. Nr. 30, 31 und 32). Gerade der Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt gelingt Langzeitarbeitslosen noch zu 
selten. Mit Hilfe eines aus dem Europäischen Sozialfonds teilfinanzierten Bundesprogramms werden u. a. 
Qualifizierungsmaßnamen für Arbeitsuchende gefördert und Lohnkostenzuschüsse sowie eine intensive 

                                                 
10  Vergleiche hierzu den im Dezember 2014 von den Regierungschefinnen und -chefs von Bund und Ländern zur Kenntnis genomme-

ne Bericht „Aufstieg durch Bildung – Die Qualifizierungsinitiative für Deutschland 2014“, der Auskunft gibt über den Umsetzungs-
stand der von Bund und Ländern im Jahr 2008 vereinbarten Maßnahmen im Bereich Bildung. Im Juni 2014 wurde zudem der 
Bericht „Bildung in Deutschland 2014“ von der Autorengruppe Bildungsberichterstattung vorgelegt. 

11  Vgl. „Bildung in Deutschland 2014“, S. 38. 
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Betreuung der Teilnehmer nach Aufnahme einer Beschäftigung gewährleistet (vgl. Tz. 157 und Tabelle I lfd. 
Nr. 33).  

 Die Bundesregierung beabsichtigt zudem, die rechtlichen Verfahren bei der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch transparenter zu gestalten, Verwaltungsabläufe zu 
optimieren und zugleich Verwaltung und Sozialgerichte zu entlasten (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 34). Außerdem 
gilt es, die Ursachen von Langzeitarbeitslosigkeit besser zu verstehen, um in Zukunft die langfristige Präven-
tion zu stärken und der Langzeitarbeitslosigkeit gezielter vorzubeugen. Dies beginnt bereits mit den Bildungs- 
und Teilhabechancen im Kindesalter. 

 Die Bundesregierung will zudem die Übergänge aus geringfügiger in reguläre sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung erleichtern. Geringfügig Beschäftigte sollen besser über ihre Rechte informiert 
werden. 

Fehlanreize für Zweitverdiener abbauen und Kinderbetreuung verbessern 

 Die Bundesregierung setzt gezielt Arbeitsanreize für Zweitverdiener, insbesondere für Mütter und Väter 
(vgl. NRP 2014 Tz. 83 f.). Sie verbessert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter und trägt damit nicht 
nur zur Chancengerechtigkeit bei, sondern auch dazu, zusätzliches Fachkräftepotenzial für Unternehmen zu 
aktivieren. So unterstützt die Bundesregierung künftig mit dem Elterngeld Plus die Teilzeiterwerbstätigkeit 
junger Eltern und damit einen früheren Wiedereinstieg in den Beruf (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 35, 36 und 37). 
Darüber hinaus wird die Bundesregierung das Faktorverfahren vereinfachen und dadurch seine Akzeptanz 
stärken. 

 Eine qualitativ hochwertige und bedarfsgerechte Kinderbetreuung leistet ebenfalls einen wesentlichen 
Beitrag zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und erhöht die Bildungschancen und Teilha-
bemöglichkeiten von Kindern. Die Bundesregierung unterstützt deshalb Länder und Kommunen beim Ausbau 
der Betreuungsangebote für unter dreijährige Kinder insgesamt mit 5,95 Milliarden Euro und bei den laufen-
den Betriebsausgaben der Kindertagesbetreuung mit 845 Millionen Euro jährlich ab 2015, in den Jahren 2017 
sowie 2018 nochmals zusätzlich mit je 100 Millionen Euro (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 38). Um darüber hinaus 
Pflege und Beruf besser vereinbar zu machen, hat die Bundesregierung die Möglichkeiten – einschließlich der 
finanziellen Unterstützung – für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbessert, sich für die Pflege von 
Angehörigen von der Arbeit ganz oder teilweise freistellen zu lassen (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 39). 

 Die Länder haben gemeinsam ein kompetenzorientiertes Qualifikationsprofil der Erzieherinnen und 
Erzieher in der Fachschulausbildung entwickelt, das für den Einsatz in verschiedenen sozialpädagogischen 
Arbeitsfeldern qualifiziert (vgl. Tabelle lfd. Nr. 39). Dazu gehören Kindertageseinrichtungen, Kinder- und 
Jugendarbeit, Hilfen zur Erziehung und sozialpädagogische Tätigkeiten in der Schule. Einen besonderen 
Stellenwert in der Aus- und Fortbildung der Erzieherinnen und Erzieher hat die frühkindliche Sprachförde-
rung. 

 Die Länder treiben den Auf- und Ausbau von Ganztagsschulen konsequent und mit erheblichen 
Anstrengungen voran (vgl. NRP 2014 Tz. 86 und Tabelle I lfd. Nr. 41). Die Verbindung von Unterricht und 
außerunterrichtlicher Bildung sowie die Kooperation mit außerschulischen Partnern des Sports, der kulturellen 
Bildung und der Kinder- und Jugendhilfe ermöglichen es, Kinder und Jugendliche besser individuell zu 
fördern und ihre Kompetenzen zu stärken. Zukünftig wird der Schwerpunkt darauf liegen, die Qualität der 
Ganztagsangebote zu erhöhen, um deren Potenziale besser auszuschöpfen. 2013/2014 stellten bundesweit 
58,8 Prozent12 aller allgemeinbildenden Schulen im Primarbereich und im Sekundarbereich I Ganztagsange-
bote zur Verfügung (Hauptschulen: 67,9 Prozent, Schulen mit mehreren Bildungsgängen 76,9 Prozent, 
Förderschulen 67,3 Prozent). Die Zahl der Verwaltungseinheiten mit Ganztagsbetrieb erhöhte sich von 2009 
auf 2013 von 13.381 auf 16.198. Der Anteil der im Ganztagsschulbetrieb betreuten Schülerinnen und Schüler 
an allgemeinbildenden Schulen des Primar- und Sekundarbereichs I lag damit im Jahr 2013 bei 35,8 Prozent. 

                                                 
12 Der Wert in der Vorjahresveröffentlichung für das Jahr 2012 wurde fälschlicherweise mit 62,9 Prozent angegeben, der korrigierte 

Wert beträgt 54,3 Prozent. 
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C. Energie 

„Der Rat der Europäischen Union empfiehlt, dass Deutschland im Zeitraum von 2014 bis 2015: 

3. die gesamtwirtschaftlichen Kosten des Umbaus des Energiesystems so gering wie möglich hält; insbeson-
dere die Wirkung des novellierten Erneuerbare-Energien-Gesetzes auf die Kostenwirksamkeit des Fördersys-
tems für erneuerbare Energien verfolgt; die Bemühungen um die Beschleunigung des Ausbaus der 
nationalen und grenzüberschreitenden Strom- und Gasnetze verstärkt; die enge energiepolitische Koordinie-
rung mit den Nachbarländern verbessert;“ 

Gesamtwirtschaftliche Kosten der Energiewende so gering wie möglich halten 

 Bei der Umsetzung der Energiewende will die Bundesregierung Bezahlbarkeit, Versorgungssicherheit 
und Umweltverträglichkeit miteinander in Einklang bringen. Entscheidend kommt es darauf an, dass zu jedem 
Zeitpunkt die Versorgungssicherheit gewährleistet ist und Energiepreise bezahlbar bleiben, damit eine breite 
Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger nicht gefährdet wird und die Umsetzung nicht zu Nachteilen für 
energieintensive und im internationalen Wettbewerb stehende Industrien, die übrige Wirtschaft und die 
privaten Haushalte führt.  

 Mit der Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), die im August 2014 in Kraft getreten ist, 
hat die Bundesregierung den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien auf eine tragfähige Grundlage 
gestellt. Die weiteren zentralen Vorhaben dieser Legislaturperiode in der Energiepolitik wurden in einer 
10-Punkte-Energie-Agenda gebündelt. Die Maßnahmen sind zeitlich und inhaltlich so aufeinander abge-
stimmt, dass die Energiewende planvoll und effizient vorangebracht werden kann. 

Wirkung des EEG verfolgen  

 Die Reform des EEG (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 42 und 43) war der notwendige erste Schritt, um die 
Energiewende weiter erfolgreich umsetzen zu können. Mit dem EEG 2014 hat die Bundesregierung dafür 
gesorgt, dass der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien entlang eines gesetzlich verankerten Ausbaukor-
ridors planvoll gesteuert und auf die kostengünstigen Technologien konzentriert wird, die erneuerbaren 
Energien stärker an den Markt herangeführt und die finanziellen Lasten ihrer Förderung besser verteilt 
werden. Ausgehend von einem Anteil der regenerativen Energien von gut 25 Prozent an der Stromerzeugung 
wird der weitere Ausbau durch den festgelegten Korridor planbarer und berechenbarer sowie auf die kosten-
günstigen Technologien – Wind an Land und Photovoltaik – konzentriert. Um den Strom aus erneuerbaren 
Energien stärker in den Markt zu integrieren, müssen die Betreiber neuer Windkraft-, Solar-, Biomasse- und 
anderer Anlagen künftig ihren Strom selbst am Markt verkaufen. Sie werden dabei mit einer sogenannten 
Marktprämie gefördert. Diese Marktprämie gleicht die Differenz zwischen der Einspeisevergütung und dem 
durchschnittlichen Börsenstrompreis aus. Damit werden zugleich Anreize für die Betreiber solcher Anlagen 
gesetzt, sich stärker am Börsenstrompreis und damit an der Nachfrage auszurichten. So sind die Anlagenbe-
treiber am erfolgreichsten, die am besten auf die Marktsignale reagieren. Der gesetzlich verankerte Ausbau-
korridor schafft die Voraussetzungen, um das Wachstum der erneuerbaren Energien besser mit dem 
Gesamtsystem zu verknüpfen. Durch die Neugestaltung der Besonderen Ausgleichsregelung und die damit 
verbundene Anhebung der Eintrittsschwelle (Anteil der Stromkosten an der Bruttowertschöpfung) von 
14 Prozent auf 16 Prozent wirkt sich die EEG-Reform bereits kurzfristig preisdämpfend aus. Ab 2017 wird 
zudem die Förderung wettbewerblich über Ausschreibungen bestimmt, um die kostengünstigsten Projekte der 
jeweiligen Technologie zu realisieren. Pilotausschreibungen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen tragen ab 
2015 dazu bei, die notwendigen Erfahrungen mit diesem neuen Instrument zu sammeln. Hierzu hat die 
Bundesregierung die Freiflächenausschreibungsverordnung erlassen (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 44). 

Ausbau der Strom- und Gasnetze beschleunigen 

 Moderne und bedarfsgerechte Stromnetze sind die Grundpfeiler einer erfolgreichen Energiewende 
(vgl. Tabelle I lfd. Nr. 45 und 46). Die Bundesregierung hat mit dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz und 
dem Bundesbedarfsplangesetz den Rahmen für einen planvollen und beschleunigten Ausbau der Übertra-
gungsnetze geschaffen. Die Möglichkeiten zur Teilerdverkabelung wurden zeitgleich mit dem EEG 2014 auf 
alle sogenannten Stromautobahnen (Gleichstromübertragungsleitungen auf Höchstspannungsebene) ausgewei-
tet. Ferner sollen die Möglichkeiten von Pilotvorhaben zur Teilerdverkabelung maßvoll erweitert werden 
(vgl. Tabelle I lfd. Nr. 45). So können zusätzliche technologische Erfahrungen mit Erdverkabelung gesammelt 
werden. Die formellen Verfahren der Bundesfachplanung für den Ausbau der Übertragungsnetze sind bei drei 
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von 36 Projekten angelaufen. Zudem wird die Stromnetzplanung in Form von regelmäßigen Netzentwick-
lungsplänen fortgeführt. Auf der Basis des Netzentwicklungsplans 2015 wird das Bundesbedarfsplangesetz im 
Jahr 2016 turnusmäßig novelliert. Damit die Energiewende gelingt, ist weiter eine stabile Unterstützung des 
Netzausbaus durch alle politischen Akteure gefordert. Der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern und auch 
faire Entschädigungen für die Beeinträchtigungen von Grundstücken sind wichtige Bausteine für die Akzep-
tanz des Netzausbaus.  

  In den nächsten Jahren sind auch verstärkt Investitionen in die Verteilernetze notwendig (vgl. Tabelle I 
lfd. Nr. 47 und 48). Um diese Netze für die Energiewende fit zu machen, wird die Bundesregierung im 
Frühjahr eine Novelle der Anreizregulierungsverordnung vorlegen und zur Konsultation stellen. Der Verord-
nungsentwurf soll dann im Sommer beschlossen werden. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für Verteiler-
netze investitionsfreundlicher auszugestalten, auch mit Blick auf Investitionen in intelligente Technologien 
und Netze, zugleich jedoch die Bezahlbarkeit von Strom im Blick zu behalten. Die Investitionen werden über 
die Netzentgelte und damit über die Verbraucher refinanziert. Die Verteilnetzbetreiber können in unterschied-
lichem Maß betroffen sein. Das System der Netzentgelte wird daraufhin überprüft, ob es den Anforderungen 
der Energiewende gerecht wird, mehr Flexibilität ermöglicht und eine faire Lastenverteilung bei der Finanzie-
rung der Netzinfrastruktur gewährleistet. 

 Die Bundesregierung wird auch den zügigen Ausbau der Gasnetze weiter vorantreiben. Bei den 
Gasnetzen liegt der Schwerpunkt auf verbesserten physischen Verbindungen mit den EU-Mitgliedstaaten und 
dem Zugang zu LNG-Terminals. 

Energiepolitische Koordinierung mit den Nachbarländern verbessern 

 Eine enge Abstimmung mit den Nachbarstaaten ist für die Bundesregierung ein wichtiges Anliegen. Die 
Koordinierung mit den Nachbarstaaten, sowohl durch den Bund als auch durch die Länder, findet bilateral, 
regional und auf EU-Ebene in unterschiedlichen Gremien statt. Beispielweise beteiligt sich die Bundesregie-
rung als Mitglied des Pentalateralen Forums aktiv an der Weiterentwicklung des europäischen Energiebin-
nenmarkts. Im Bereich der erneuerbaren Energien begleitet die Bundesregierung unter anderem intensiv die 
Arbeit der sog. Concerted Action, einem Forum, das von der Europäischen Kommission zur Umsetzung der 
Erneuerbaren Energien Richtlinie 2009/28/EG geschaffen wurde. In den Gremien und Gesprächen werden 
allgemeine energiepolitische und spezielle Fragen mit den Nachbarstaaten, regelmäßig auch hochrangig, 
diskutiert. Zudem werden für die Koordinierung auch die vorhandenen europäischen Instrumente genutzt, 
z. B. die Beteiligung im Rahmen von grenzüberschreitenden strategischen Umweltprüfungen, etwa beim 
Netzausbau.  

 Auf internationaler Ebene kommuniziert die Bundesregierung die deutsche Energiepolitik und wirbt für 
einen Wandel zu einem nachhaltigeren Energiesystem, das wirtschaftliche Leistungsfähigkeit mit dem Schutz 
der Umwelt und sozialer Verantwortung verknüpft. Bei der Arbeit in internationalen Foren wie der Internatio-
nalen Organisation für Erneuerbare Energien (IRENA) sowie der internationalen Energieagentur (IEA) 
stimmt sich Deutschland dabei eng mit den übrigen EU-Mitgliedstaaten ab. 

 Darüber hinaus wurden seit Sommer 2014 bereits drei Konferenzen mit den deutschen Stromnachbarn 
(Nachbarländer sowie Norwegen, Schweden und Italien) durchgeführt, um die Konsequenzen aus der 
deutschen Energiewende und den Weiterentwicklungsbedarf im europäischen Strommarkt zu diskutieren.  

 Mit dem EEG 2014 wurde erstmals die Möglichkeit geschaffen, das EEG anteilig im Rahmen von 
Ausschreibungen für in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union errichtete Anlagen zu öffnen. 
Ab dem Jahr 2017 sollen mindestens fünf Prozent der jährlich neu installierten Leistung europaweit ausge-
schrieben werden. Voraussetzungen für die Förderfähigkeit sind eine völkerrechtliche Vereinbarung mit dem 
Kooperationsstaat, das Prinzip der Gegenseitigkeit sowie der physische Import des Stroms. Die konkrete 
Ausgestaltung soll im Rahmen einer Verordnung festgelegt werden. Die Bundesregierung ist aktiv mit 
anderen Mitgliedstaaten im Gespräch, um eine derartige Kooperation umzusetzen. 
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D. Wettbewerb  

„Der Rat der Europäischen Union empfiehlt, dass Deutschland im Zeitraum von 2014 bis 2015:  

4. ehrgeizigere Maßnahmen zur weiteren Belebung des Wettbewerbs im Dienstleistungssektor, einschließlich 
im Hinblick auf bestimmte freiberufliche Dienstleistungen, ergreift, auch durch die Prüfung der regulatori-
schen Ansätze und die Ausweitung bewährter Verfahrensweisen auf alle Bundesländer; die Gründe für den 
niedrigen Wert von nach den EU-Vorschriften im öffentlichen Auftragswesen vergebenen Aufträgen ermit-
telt; die Anstrengungen zur Beseitigung ungerechtfertigter Planungsvorschriften, die Markteintritte im 
Einzelhandel behindern, verstärkt; Maßnahmen ergreift, um die verbleibenden Wettbewerbshindernisse auf 
den Schienenverkehrsmärkten zu beseitigen; die Anstrengungen zur Konsolidierung im Landesbankensektor 
fortsetzt, auch durch die Verbesserung des Governance-Rahmens.“ 

Wettbewerb im Dienstleistungssektor weiter beleben 

 Die Stärkung des Binnenmarktes für Dienstleistungen ist ein wichtiges Ziel der Bundesregierung, das zu 
höherer Wettbewerbsfähigkeit und besseren strukturellen Rahmenbedingungen für Investitionen beiträgt. Aus 
ihrer Sicht sollte es jedoch weiterhin möglich sein, gerechtfertigte und verhältnismäßige Regulierungen zu 
erhalten, die z. B. die Qualität einer Dienstleistung oder Ausbildungsplätze sichern, einen angemessenen 
Verbraucherschutz gewährleisten, sozialen oder gesundheitspolitischen Zwecken dienen oder die Unabhän-
gigkeit der Berufsausübung wahren. Derzeit prüft die Bundesregierung, unter anderem im Rahmen der 
Transparenzinitiative auf EU-Ebene, ob die geltenden Regelungen diese Zwecke erfüllen oder andere 
Maßnahmen diese besser oder wirtschaftlicher erreichen könnten. Dabei berücksichtigt die Bundesregierung 
auch die Fragen der Europäischen Kommission in dem Pilotverfahren, das am 05. Dezember 2014 eingeleitet 
wurde. Die Länder werden mit einbezogen. 

Öffentliches Auftragswesen 

 Bislang existiert in Deutschland keine bundeseinheitliche Beschaffungsstatistik über das öffentliche 
Vergabewesen. Daher kann das durchschnittliche Volumen der ausgeschriebenen Aufträge ebenso wie das 
Volumen der europaweit bekannt gemachten Aufträge nicht sicher belegt werden. Die Bundesregierung hat 
deshalb ein Forschungsvorhaben „Statistik der öffentlichen Beschaffung in Deutschland – Grundlagen und 
Methodik“ in Auftrag gegeben, um bis Ende 2015 die Grundlagen für eine Statistik der öffentlichen Beschaf-
fung zu entwickeln. Da zunächst die Datenbank aufgebaut und Daten eingespeist werden müssen, kann eine 
valide Statistik nicht vor 2017 erstellt werden.  

 Eine verhältnismäßig geringe Zahl europaweiter öffentlicher Ausschreibungen könnte dadurch bedingt 
sein, dass durch den Föderalismus die öffentliche Auftragsvergabe dezentralisiert ist (vgl. NRP 2014 
Tz. 101 f.).  

 Darüber hinaus hat die Bundesregierung die Länder und die Kommunen wiederholt (zuletzt mit 
Rundschreiben vom 9. Januar 2015) darauf aufmerksam gemacht, dass die Vorschriften des EU-
Vergaberechts zum Verzicht auf einen EU-weiten Teilnahmewettbewerb bei Verhandlungsverfahren restriktiv 
auszulegen sind. Die Umsetzung der neuen EU-Vergaberichtlinien in nationales Recht und der dazu stattfin-
dende Diskurs mit Auftraggebern, aber auch der Wirtschaft, bieten zudem die Chance, zu einer weiteren 
Sensibilisierung beizutragen.  

Markteintritte im Einzelhandel 

 Aus Sicht der Bundesregierung liegen im Bereich des Einzelhandels keine unangemessenen Beschrän-
kungen für den Marktzugang vor. Die deutschen raumplanerischen und städtebaulichen Regelungen, die die 
Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben steuern, entsprechen dem europäischem Recht (vgl. NRP 2014 
Tz. 104). Aus einer Vergleichsstudie zu Regulierungen im Bereich Einzelhandel, die die Europäische 
Kommission in Auftrag gegeben hatte, geht hervor, dass die prozeduralen Hürden in Deutschland – gemessen 
in einem Niedrig-Mittel-Hoch-Klassifikationsschema – im europäischen Durchschnitt liegen.13 Die Bundesre-
gierung wird im April 2015 mit den Betroffenen, d. h. Unternehmen, Verbänden, Kommunen, Gewerkschaf-

                                                 
13 “Workshop on the Legal Study on Retail Establishment through the 28 Member States: Restrictions and Freedom of Establishment” 

am 3. Dezember 2014 in Brüssel auf Einladung der Europäischen Kommission, DG Internal Market and Services, Business to 
business (E-2); die von der Europäischen Kommission beauftragte Unternehmensberatung HVG präsentierte im Workshop Zwi-
schenergebnisse. 



Drucksache 18/4549 – 26 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode
 
 
ten und Wissenschaft, Diskussionen u. a. über die Genehmigungsregularien für die Ansiedlung von Einzel-
handel im Rahmen einer „Dialogplattform Einzelhandel“ einleiten. Ziel dieser Dialogplattform ist es, Lö-
sungswege zur Bewältigung des tief greifenden Strukturwandels im Einzelhandel zu erarbeiten, der 
insbesondere durch fortschreitende Digitalisierung, neue technologische Entwicklungen, zunehmenden 
Onlinehandel, demografischen Wandel und verändertes Verbraucherverhalten geprägt ist (vgl. Tabelle I lfd. 
Nr. 49). 

Wettbewerbshindernisse im Schienenverkehr beseitigen 

 Der Anteil der Wettbewerber der DB AG am Gesamtumsatz der Eisenbahnverkehrsunternehmen in 
Deutschland ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen und lag im Jahr 2013 bei 18 Prozent. Bei den 
einzelnen Verkehrsleistungssegmenten bietet sich jedoch kein einheitliches Bild. Die Marktanteile der 
Wettbewerber sind im Schienengüterverkehr auf 33 Prozent der Tonnenkilometer und im Schienenpersonen-
nahverkehr leicht auf 19 Prozent der Personenkilometer angestiegen. Im Schienenpersonenfernverkehr liegt 
der Marktanteil der Wettbewerber weiterhin bei unter einem Prozent der Personenkilometer. In der Gesamtbe-
trachtung entwickelt sich damit der Wettbewerberanteil im Eisenbahnsektor weiterhin positiv.  

Wesentliche Grundlage hierfür sind die Wettbewerbsbedingungen auf den Eisenbahnmärkten. Dazu gehören: 

 das im Rahmen der Bahnreform geschaffene Recht auf diskriminierungsfreie Benutzung des Schienen-
netzes sowie von Serviceeinrichtungen für alle Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in Deutschland,  

 die Netzöffnung auf europäischer Ebene für den Schienengüterverkehr und den grenzüberschreitenden 
Schienenpersonenverkehr,  

 die vom EuGH bestätigte vollständige Umsetzung der Vorgaben der EU-Richtlinien des 1. Eisenbahnpa-
kets zur Unabhängigkeit des Netzes bei wesentlichen Funktionen (Trassenvergabe und Wegeentgelte),  

 die Überwachung des diskriminierungsfreien Zugangs zur Eisenbahninfrastruktur durch die Regulie-
rungsbehörde,  

 die Wahrnehmung der Infrastrukturverantwortung des Staates durch den Ausbau und Erhalt einer 
leistungsfähigen Schieneninfrastruktur und  

 die Übertragung der Aufgaben- und Finanzverantwortung für den Schienenpersonennahverkehr auf die 
Länder, verbunden mit der Bereitstellung von Regionalisierungsmitteln aus dem Steueraufkommen des 
Bundes für den öffentlichen Personennahverkehr (nach Artikel 106a GG), die eine wichtige Vorausset-
zung für mehr Wettbewerb im Schienenpersonennahverkehr u. a. durch stärkere Nutzung diskriminie-
rungsfreier und transparenter Auftragsvergaben darstellt.  

 Mit dem Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs im Eisenbahnbereich wird die Bundesregierung den 
Wettbewerb auf den Eisenbahnmärkten fördern, Anreize zur Effizienzsteigerung setzen und dazu beitragen, 
einen einheitlichen europäischen Markt zu schaffen (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 50). 

Konsolidierung im Landesbankensektor fortsetzen 

 Alle teilnehmenden Landesbanken haben den Bilanz- und Stresstest der EZB bestanden.14 Angesichts 
eines zunehmenden internationalen Wettbewerbs um Kundinnen und Kunden sowie einer anhaltenden 
Niedrigzinsphase stehen die Landesbanken aber – wie viele andere Finanzinstitute in Deutschland auch – vor 
großen Herausforderungen. Die deutsche Kreditwirtschaft und damit auch der Landesbankensektor befinden 
sich in einem fortlaufenden Konsolidierungsprozess. 

  

                                                 
14 Teilgenommen haben folgende sechs Landesbanken: Bayerische Landesbank, HSH Nordbank, Landesbank Berlin Holding AG, 

Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Norddeutsche Landesbank-Girozentrale. Aufgrund 
der geringen Bilanzsumme wurde die Landesbank Saar (17 Milliarden Euro) von der EZB nicht als „bedeutendes Institut“ einge-
stuft und hat deshalb nicht teilgenommen. 
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III. Europa 2020-Strategie: Erzielte Fortschritte und Maßnahmen

Die Bundesregierung bekennt sich zu den fünf Kernzielen der Europa-2020-Strategie für intelligentes,
nachhaltiges und integratives Wachstum in Europa. Kasten 2 gibt einen Überblick über den Stand der 
Erreichung der ambitionierten zusätzlichen quantitativen Ziele, die sich Bund und Länder im Rahmen der 
Europa-2020-Strategie gesetzt haben (vgl. NRP 2014).  

 Dabei muss beachtet werden, dass einzelne quantitative Indikatoren naturgemäß nur einen partiellen 
Einblick in Fortschritte in einem Politikbereich gewähren können. Für eine Gesamtbetrachtung eines Politik-
bereichs müsste demgegenüber eine Vielzahl quantitativer und insbesondere auch qualitativer Faktoren 
berücksichtigt werden. Die hier vorgenommene Berichterstattung über den Stand bei den quantitativen Zielen 
hat daher nicht den Anspruch, die Entwicklung in einzelnen Politikfeldern erschöpfend darzustellen, sie gibt 
jedoch wichtige Hinweise über die Entwicklung von Schlüsselindikatoren in diesen Politikfeldern.  

 Die Bundesregierung begrüßt die durch die Europäische Kommission eingeleitete Bestandsaufnahme 
und kritische Überprüfung des Europa 2020-Strategieprozesses, im Rahmen derer eine kritische Auseinander-
setzung mit den gesetzten Zielen erfolgen wird. Sie hat dazu bereits im vergangenen Herbst der Europäischen 
Kommission eine Stellungnahme übermittelt. Sie begrüßt zudem, dass die aus den EU-Strukturfonds zu 
Verfügung stehenden Mittel in Höhe von mehr als 350 Milliarden Euro europaweit künftig noch stärker auf 
wachstums- und beschäftigungsrelevante Bereiche im Sinne der Europa 2020-Strategie konzentriert werden. 
Zudem unterstützt sie, dass die Kohäsionspolitik konsequent mit den Mechanismen der wirtschaftspolitischen 
Koordinierung, wie den länderspezifischen Empfehlungen, verzahnt wird. 
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A. Beschäftigung fördern – Nationaler Beschäftigungsplan 

 Der deutsche Arbeitsmarkt ist in guter Verfassung. Die Beschäftigung liegt auf Rekordniveau. Die 
realen Nettolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer sind in Deutschland seit 2010 kontinuierlich gestiegen. 
Dies hat den privaten Konsum beflügelt, der eine verlässliche Stütze der Konjunktur darstellt. Insbesondere 
die Zunahme sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung hat die positive Wirtschaftsentwicklung vorange-
trieben. Alle nationalen Beschäftigungsziele der Europa 2020-Strategie werden derzeit erreicht (vgl. Kasten 
1). Jedoch konnten bislang nicht alle Arbeitnehmer von der positiven Entwicklung profitieren. Die Bundes-
regierung hat daher eine Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht, um eine bessere Teilhabe zu 
erzielen, die Tarifautonomie zu stärken und angemessene Arbeitsbedingungen sicherzustellen. 

 Seit dem 1. Januar 2015 gilt in Deutschland ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn von brutto 
8,50 Euro je Zeitstunde (vgl. Tz. 85 und Tabelle I lfd. Nr. 16). Der Mindestlohn gilt nicht für Jugendliche 
unter 18 Jahren ohne Ausbildung, um sie nicht von einer solchen Ausbildung abzuhalten. Ausgenommen 
vom Mindestlohn sind auch bestimmte Praktika, die zum Beispiel der Hochschul- oder Berufsausbildung 
oder der Orientierung hierzu dienen. Auch für Personen, die zuvor mindestens zwölf Monate arbeitslos 
waren, gilt der Mindestlohn in den ersten sechs Monaten eines neuen Arbeitsverhältnisses nicht. Repräsenta-
tive Tarifvertragsparteien können für eine Übergangszeit Tarifentgelte unterhalb des Mindestlohns festlegen, 
wenn entsprechende Tarifverträge durch Rechtsverordnungen auf der Grundlage des Arbeitnehmer-
Entsendegesetz oder des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes auf die gesamte Branche erstreckt werden. 

Der Mindestlohn wurde als Teil des Tarifautonomiestärkungsgesetzes verabschiedet, mit dem zugleich die 
Allgemeinverbindlicherklärung nach dem Tarifvertragsgesetz reformiert und das Arbeitnehmer-
Entsendegesetz auf alle Branchen ausgeweitet wurde. Um einen Tarifvertrag über die Allgemeinverbindli-
cherklärung nach dem Tarifvertragsgesetz auch auf nichttarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
auszuweiten, war es bislang notwendig, dass die tarifgebundenen Arbeitgeber mindestens 50 Prozent der 
Arbeitnehmer beschäftigen, die unter den jeweiligen Geltungsbereich des Tarifvertrags fallen. An die Stelle 
dieses Kriteriums ist das Erfordernis eines konkretisierten „öffentlichen Interesses“ getreten. Dieses wird in 
der Regel erfüllt, wenn der Tarifvertrag überwiegende Bedeutung für die Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
erlangt hat. Eine Allgemeinverbindlicherklärung kann auch in Betracht kommen, wenn sie notwendig ist, um 
wirtschaftlichen Fehlentwicklungen entgegenzuwirken.  

Die Höhe des Mindestlohns ist im Hinblick auf seine Beschäftigungswirkung angemessen. Die Bundesregie-
rung hat den Mindestlohn so gestaltet, dass möglichst keine Beschäftigung verloren gehen soll. Die Erfah-
rungen mit Branchenmindestlöhnen zeigen, dass ein Mindestschutz mit einer guten Entwicklung auf dem 
Arbeitsmarkt vereinbar ist.  

 Beschäftigungsformen wie Arbeitnehmerüberlassung oder Arbeiten auf der Basis von Werkverträgen 
ermöglichen vielen Menschen eine Beteiligung am Erwerbsleben und befähigen Unternehmen, flexibel zu 
reagieren. Rechtswidrigen Vertragskonstruktionen wird die Bundesregierung jedoch effektiv begegnen. 
Hierzu sollen insbesondere die wesentlichen, durch die Rechtsprechung entwickelten Abgrenzungskriterien 
zwischen ordnungsgemäßem und missbräuchlichem Fremdpersonaleinsatz gesetzlich geregelt und die 
Informations- und Unterrichtungsrechte des Betriebsrats sichergestellt und konkretisiert werden. Zudem 
sollen der gesetzliche Arbeitsschutz für Werkvertragsarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer sichergestellt 
sowie die Prüftätigkeiten der Kontroll- und Prüfinstanzen bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit verbessert 
werden (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 1). Die Arbeitnehmerüberlassung soll auf ihre Kernfunktion hin orientiert 
werden. Wichtige Neuregelungen sind die gesetzliche Festlegung einer Überlassungshöchstdauer von 
grundsätzlich 18 Monaten und die Gleichstellung der entliehenen Arbeitnehmer mit den Stammarbeitneh-
mern beim Arbeitsentgelt nach spätestens neun Monaten. 

Fachkräftesicherung 

 Die Bundesregierung hat gemeinsam mit den Sozialpartnern Strategien entwickelt, um den Auswir-
kungen des demografischen Wandels auf die Wirtschaft entgegenzuwirken und die Leistungsfähigkeit der 
deutschen Wirtschaft zu erhalten. Das Fachkräftekonzept der Bundesregierung und die Demografiestrategie, 
die in diesem Jahr weiterentwickelt werden soll, bündeln hierzu eine Reihe von Maßnahmen (vgl. NRP 2014 
Tz. 115). Ziel der Bundesregierung ist es, zum einen das inländische Fachkräftepotenzial zu stärken und zu 
aktivieren, und zum anderen Deutschland attraktiver für internationale Fachkräfte zu machen und dadurch 
qualifizierte Zuwanderung zu fördern (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 2, 3, 4, und 5). Um der Fachkräftesicherung 
einen weiteren Impuls zu geben, hat die Bundesregierung mit den Sozialpartnern und Wirtschaftsvertretern 
die „Partnerschaft für Fachkräfte in Deutschland“ initiiert. Auch die Länder haben länderspezifische 
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Fachkräftestrategien entwickelt, um den demografischen und strukturellen Herausforderungen zu begegnen 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 6). 

 Ein zentraler Baustein für die Fachkräftesicherung im Bereich der beruflich Qualifizierten ist ein 
hochwertiges Aus- und Weiterbildungssystem (vgl. Tz. 86 und NRP 2014 Tz. 78 f.). Gemeinsam mit den 
Sozialpartnern, Ländern und der Bundesagentur für Arbeit hat die Bundesregierung den Ausbildungspakt zur 
Allianz für Aus- und Weiterbildung 2015 – 2018 weiterentwickelt. Ziel ist es, die Attraktivität und Qualität 
der beruflichen Bildung zu stärken und die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung 
zu verbessern. Jeder ausbildungsinteressierte Mensch soll einen Pfad aufgezeigt bekommen, der ihn frü-
hestmöglich zu einem Berufsabschluss führen kann. Alle Partner der „Allianz“ haben sich zu konkreten 
Beiträgen zur Zielerreichung verpflichtet (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 21). Als erste Maßnahmen hat der Bund das 
Instrument der sogenannten „Assistierten Ausbildung“ eingeführt sowie den Kreis der förderungswürdigen 
jungen Menschen ausgeweitet, die ausbildungsbegleitende Hilfen erhalten können. In mehreren Ländern 
haben sich die jeweilige Landesregierung, Wirtschaft und weitere ausbildungsmarktrelevante Akteure in 
einem Ausbildungspakt bzw. -konsens verpflichtet, die Berufsorientierung in Schulen zu stärken und die 
Ausbildungsreife bei Schulabgängern zu verbessern. Auch im Stipendienprogramm „Talent im Land“ 
werden Schülerinnen und Schüler gezielt auf die Arbeitswelt vorbereitet.  

Chancengerechtigkeit zwischen Frauen und Männern 

 Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt die Gleichstellung von Frauen und Männern sowohl in 
der Privatwirtschaft als auch im öffentlichen Dienst des Bundes zu verbessern. In Aufsichtsräten von voll 
mitbestimmungspflichtigen und börsennotierten Unternehmen, die ab dem Jahr 2016 neu besetzt werden, 
soll jedes Geschlecht mit mindestens 30 Prozent vertreten sein. Unternehmen, die entweder börsennotiert 
oder mitbestimmt sind, sollen gesetzlich verpflichtet werden, ab dem Jahr 2015 Zielgrößen für die Erhöhung 
des Frauenanteils im Vorstand, im Aufsichtsrat und in den beiden obersten Management-Ebenen sowie 
Fristen zur Erreichung der Zielgrößen festzulegen und hierüber transparent zu berichten. Auch für den 
Bereich des öffentlichen Dienstes des Bundes werden ab 2015 neue gesetzliche Regelungen angestrebt. 
Dazu sollen das Bundesgremienbesetzungsgesetz und das Bundesgleichstellungsgesetz novelliert werden 
(vgl. Tabelle II lfd. Nr. 7). 

 Die Bundesregierung will mehr Transparenz über Entgeltstrukturen bei Unternehmen mit mehr als 500 
Beschäftigten herstellen und so das Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit“ besser zur 
Geltung bringen (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 8). In gemeinsamen Initiativen mit den Tarifpartnern sollen 
Arbeitsbewertung und Muster struktureller Entgeltungleichheit überprüft werden. Auch die Länder wollen 
sich für mehr Transparenz über die Entgeltstrukturen einsetzen (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 9). 

Bessere Willkommens- und Bleibekultur in Deutschland  

 Bereits in den vergangen Jahren hat die Bundesregierung die Zuwanderungsmöglichkeiten für 
ausländische Fachkräfte verbessert und sich für eine Willkommenskultur in Deutschland engagiert. Die 
Bundesregierung hat die Fachkräfte-Offensive, eine Informations- und Mobilisierungskampagne im Rahmen 
des Fachkräftekonzepts, weiterentwickelt und neue Schwerpunkte gesetzt, u. a. durch Beratungsangebote 
wie Internetauftritte oder eine Hotline für zugewanderte und zuwanderungsinteressierte Fachkräfte, Studie-
rende und Auszubildende (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 10 und 11). Das Anerkennungsgesetz des Bundes zur 
Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen weist mit rund 75 Prozent der gestellten 
Anträge im Jahr 2013 eine hohe Anerkennungsquote auf und etabliert sich – wie auch die Anerkennungsge-
setze der Länder – zunehmend als erfolgreiches Instrument zur Arbeitsmarktintegration ausländischer 
Fachkräfte. Auch der Wegfall der Optionspflicht bei der doppelten Staatsbürgerschaft für in Deutschland 
geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern trägt zur Willkommens- und Bleibekultur bei (vgl. 
Tabelle II lfd. Nr. 13). 

B.  Bedingungen für Innovation, Forschung und Entwicklung verbessern 

 Mit einem Anteil von Forschung und Entwicklung am Bruttoinlandsprodukt von rund 2,9 Prozent im 
Jahr 2013 liegt Deutschland auf einem guten Kurs und auch weiterhin deutlich über dem EU-Durchschnitt. 
Zwei Drittel der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung werden dabei durch den privaten Sektor 
getätigt, ein Drittel durch den öffentlichen Sektor. Um auch in Zukunft eine der innovativsten Volkswirt-
schaften weltweit zu sein, bleibt weiterhin viel zu tun. Deshalb setzen Bund und Länder auf innovations-
freundliche Rahmenbedingungen sowie geeignete Förder- und Finanzierungsinstrumente.  
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Innovationsstrategie 

 Innovationen und Investitionen in die Zukunftsfähigkeit sind für Deutschland von zentraler Bedeu-
tung. Die Rahmenbedingungen für Innovationen sollen deshalb weiter verbessert werden. In diesem 
Zusammenhang will die Bundesregierung u. a. für mehr Aufgeschlossenheit gegenüber technologischen 
Neuerungen werben und interessierte Bürgerinnen und Bürger anregen, innovationspolitische Prozesse 
mitzugestalten.  

 Um Deutschland auf dem Gebiet der Innovationen weiter voranzubringen, hat die Bundesregierung im 
September 2014 die neue Hightech-Strategie verabschiedet (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 14, 15 und 16). Diese 
Strategie bündelt vielfältige Maßnahmen und zeigt wirtschaftliche und gesellschaftliche Chancen von 
Innovationen auf. Insgesamt wurden allein im Jahr 2014 rund elf Milliarden Euro unter dem Dach dieses 
umfassenden Ansatzes zur Verfügung gestellt. Die Hightech-Strategie identifiziert sechs prioritäre Zukunfts-
felder, auf denen zukunftsweisende, anwendungsorientierte Forschung die Entwicklung innovativer Produkte 
und Dienstleistungen vorantreibt: 

 Digitale Wirtschaft und Gesellschaft  

 Nachhaltiges Wirtschaften und Energie  

 Innovative Arbeitswelt  

 Gesundes Leben  

 Intelligente Mobilität  

 Zivile Sicherheit  

 Zudem unterstützen Bund und Länder weiterhin mit passgenauen Förderprogrammen den innovativen 
Mittelstand sowie die Forschung an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Die 
Bundesregierung wird auch Schlüsseltechnologien wie die Mikroelektronik und die Batterieforschung 
gezielt fördern (vgl. Tabelle II lfd. Nr.14).  

 Die Bundesregierung setzt außerdem zur weiteren Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland 
zukünftig noch mehr auf Gründerinnen und Gründer und wird insbesondere kleinere und mittlere Unterneh-
men im Bereich der Digitalisierung und von Innovationen unterstützen (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 17, 18, 19, 
20, 21, 22 und 23). Gründerinnen und Gründer stehen für Kreativität und unternehmerische Freiheit und 
sorgen für Fortschritt, Investitionen und Wachstum. Insbesondere in der Wachstumsphase fehlt es aber 
kapitalintensiven jungen Unternehmen häufig an Finanzierungsmöglichkeiten, auch weil in Deutschland der 
Wagniskapitalmarkt im internationalen Vergleich wenig entwickelt ist. Die Bundesregierung wird daher die 
Rahmenbedingungen für Wagniskapital in Deutschland weiter verbessern und dafür sorgen, dass sich das 
noch junge Marktsegment für Crowdfinanzierungen weiter entwickeln kann.  

Digitale Agenda 

 Die Digitalisierung eröffnet der Wirtschaft neue Gestaltungsspielräume für Innovationen und neue 
Geschäftsmodelle und stellt die Unternehmen vor neue Herausforderungen. Die Bundesregierung hat 
deshalb eine umfassende Digitale Agenda 2014-2017 beschlossen, die sie gemeinsam mit Wirtschaft, 
Wissenschaft, Tarifpartnern und Zivilgesellschaft weiterentwickeln und in einem kontinuierlichen Prozess 
umsetzen wird (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 24). Die Digitale Agenda bildet unter anderem den Rahmen dafür, 
dass die deutsche Industrie den Strukturwandel hin zu einer Industrie 4.0 vollziehen kann, in der die 
Möglichkeiten der Digitalisierung und Vernetzung voll ausgeschöpft werden.  

 Auch sollen Zugang zur und Teilhabe an der digitalen Welt für alle Bürgerinnen und Bürger durch den 
Breitbandausbau verbessert werden. Dies bildet nicht zuletzt die Basis für die Anwendung intelligenter 
Dienste. Dabei eröffnet sich für Unternehmen die Chance, die mit Industrie 4.0 bezeichnete intelligente und 
maßgeschneiderte Produktion und Logistik fortzuentwickeln und die Produktivität deutlich zu steigern. Mit 
der Strategie „Intelligente Vernetzung“ sollen branchenübergreifende Potenziale der Digitalisierung auch in 
den Bereichen Bildung, Kultur, Energie, Gesundheit, Verkehr und Verwaltung stärker zur Entfaltung 
gebracht sowie Bekanntheit und Akzeptanz von digitalen Lösungen gesteigert werden. Die digitale Medien-
kompetenz aller Generationen soll gestärkt werden. Die Chancen der Digitalisierung sollen auch für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung erschlossen werden. Sicherheit und Schutz der IT-Systeme und IT-Dienste 
sollen ebenfalls verbessert werden, um das Vertrauen von Gesellschaft und Wirtschaft zu stärken. Damit in 
Deutschland verfügbare Daten für bestehende und für neue Produkte und Dienste mit digitalen Inhalten 
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genutzt werden können, hat die Bundesregierung entsprechende Änderungen des Informationsweiterverwen-
dungsgesetzes in das parlamentarische Verfahren eingebracht. 

Schaubild 5: Handlungsfelder der Digitalen Agenda 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Forschungsförderung 

 Bund und Länder haben im Bildungs- und Wissenschaftsbereich ihre nach dem Grundgesetz eröffne-
ten Kooperationsmöglichkeiten erweitert (vgl. Tz. 143 und Tabelle II lfd. Nr. 26). Neben der Förderung von 
projektgebundener und außeruniversitärer Forschung hat der Bund seit der Änderung des Grundgesetzes 
zum 1. Januar 2015 auch die Möglichkeit erhalten, Hochschulen langfristig direkt zu fördern. 

 Der Bund stellt zusätzlich drei Milliarden Euro für die Forschung zur Verfügung und finanziert damit 
den Pakt für Forschung und Innovation (die Deutsche Forschungsgemeinschaft/DFG und vier große 
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen) sowie die Exzellenzinitiative weiter. Den Aufwuchs im Pakt für 
Forschung und Innovation von drei Prozent finanziert der Bund in den Jahren 2016 bis 2020 (Dauer des 
Pakts für Forschung und Innovation III) alleine (vgl. Tz. 58ff.). 

C. Treibhausgasemissionen reduzieren, erneuerbare Energien und Energieeffizienz 
voranbringen 

 Die Bundesregierung misst dem Klimaschutz einen hohen Stellenwert bei. Sie hat sich zum Ziel 
gesetzt, die Treibhausgasemissionen in Deutschland bis 2020 um mindestens 40 Prozent im Vergleich zu 
1990 zu reduzieren. Dies ist ein entscheidendes Etappenziel für das langfristige Ziel, die Emissionen bis 
2050 um 80 bis 95 Prozent zu senken. Mit dem Aktionsprogramm „Klimaschutz 2020“ hat die Bundesregie-
rung zusätzliche Maßnahmen beschlossen, um das 2020er-Ziel zu erreichen. Alle Sektoren müssen einen 
zusätzlichen Minderungsbetrag erbringen. Unter anderem wird auch ein Vorschlag zur Reduktion von 
zusätzlichen 22 Millionen Tonnen CO2 bis 2020 unter besonderer Berücksichtigung des Stromsektors und 
des europäischen Zertifikatehandels erarbeitet. Darüber hinaus wird 2016 ein Klimaschutzplan 2050 
erarbeitet, der die weiteren Reduktionsschritte beschreibt und in einem breiten Dialogprozess mit Maßnah-
men unterlegt. 

 Die Bundesregierung setzt sich auch weiterhin für eine ambitionierte Klima- und Energiepolitik ein. 
Sie begrüßt insbesondere, dass der Europäische Rat im Oktober 2014 neben einem ambitionierten Klimaziel 
auch eigenständige Ziele für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien und die Steigerung der 
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Energieeffizienz bis 2030 beschlossen hat. Bei allen Zielen handelt es sich um Mindestwerte, die Raum für 
eine Zielsteigerung lassen.  

 Die Bundesregierung betrachtet das europäische Emissionshandelssystem als zentrales Instrument für 
den Klimaschutz. Sie hält eine rasche und strukturelle Reform des Emissionshandels für dringend erforder-
lich, um durch die CO2-Preise, die gegenwärtig auf sehr niedrigem Niveau liegen, wieder hinreichende 
Anreize für Investitionen in emissionsarme Erzeugungstechnologien zu setzen. Aus Sicht der Bundesregie-
rung sind die Potenziale im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz allerdings nicht 
allein mit einem reformierten Emissionshandelssystem zu heben. Dafür bedarf es – im Sinne einer effizien-
ten Gesamtschau – weiterhin ergänzender nationaler Instrumente wie des EEG, des Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz (KWKG) und verstärkter Energieeffizienzmaßnahmen.  

 Energie effizienter zu nutzen, ist ein weiterer zentraler Baustein für das Gelingen der Energiewende 
(vgl. Tabelle II lfd. Nr. 27, 28, 29, 30, 31 und 32). Die Bundesregierung hat am 3. Dezember 2014 den 
Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) beschlossen, der die Effizienzstrategie der Bundesregie-
rung für diese Legislaturperiode beschreibt. Diese Strategie zielt darauf ab, das Bewusstsein für die Wirt-
schaftlichkeit von Effizienzmaßnahmen sektorübergreifend zu schärfen und die Voraussetzungen zu 
schaffen, dass Effizienzpotenziale umfassend realisiert werden können. Wichtige Elemente des NAPE sind 
die Eckpunkte der Energieeffizienzstrategie Gebäude, die Förderung von Energieeffizienz als Rendite- und 
Geschäftsmodell sowie die Förderung von Eigenverantwortung für mehr Energieeffizienz u. a. durch mehr 
Transparenz und verbesserte Beratung. Das entsprechende Maßnahmenpaket des NAPE sieht sowohl kurz- 
und mittelfristig wirksame Maßnahmen als auch langfristig angelegte, weiterführende Arbeitsprozesse vor. 
So sollen durch neue, wettbewerbliche Ausschreibungen für Energieeffizienz diejenigen Projekte gefördert 
werden, die das wirtschaftlichste Kosten-Nutzenverhältnis (Euro pro eingesparter Kilowattstunde) aufwei-
sen. Das Fördervolumen für das CO2- Gebäudesanierungsprogramm (KfW-Förderprogramme zum energie-
effizienten Bauen und Sanieren) wird erhöht und weitere Fördermaßnahmen im Gebäudesektor sollen einen 
wesentlichen Beitrag zur Senkung des Energieverbrauchs leisten. Zudem ist vorgesehen, gemeinsam mit der 
Industrie und dem Gewerbe Energieeffizienznetzwerke zu schaffen. Bestehende Förderprogramme sowie 
Beratungs- und Informationsangebote für Energieverbraucher sollen verbessert und ausgebaut sowie der 
Markt für Energiedienstleistungen gestärkt und weiterentwickelt werden. Ein Gesetz, das große Unterneh-
men entsprechend den Vorgaben aus der Energieeffizienzrichtlinie zur Durchführung periodischer Energie-
audits verpflichtet, soll im Jahr 2015 in Kraft treten. 

 Die Energieeffizienzstrategie Gebäude, die die Bundesregierung in diesem Jahr erarbeitet, ist ein 
wichtiges Element, um das Ziel eines nahezu klimaneutralen Gebäudebestands in Deutschland bis 2050 zu 
erreichen. Damit können Eigentümern, Nutzern, Investoren und Dienstleistern die mittel- und langfristigen 
Vorteile von Energieeffizienzmaßnahmen dargestellt werden. Diese Vorteile entstehen insbesondere, wenn 
die Energieeffizienzmaßnahmen in Verbindung mit ohnehin geplanten Instandhaltungsmaßnahmen durchge-
führt werden. Darüber hinaus ist im Aktionsprogramm „Klimaschutz 2020“ und im NAPE vorgesehen, 
sogenannte Effizienzhaus-Plus-Maßnahmen zu fördern. Im Rahmen der Forschungsinitiative Zukunft Bau 
soll die Weiterentwicklung innovativer Gebäude gefördert werden. Das Marktanreizprogramm zur Förde-
rung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt wird verstetigt. 

 Die deutsche Wirtschaft ist für die Bundesregierung ein wichtiger Partner bei der Energiewende und 
der Umsetzung der Klimaschutzziele. Sie hat einen nennenswerten Anteil an der nationalen Klimabilanz. Die 
Bundesregierung unterstützt daher Unternehmen bei der Umsetzung von Energieeffizienz- und Klima-
schutzmaßnahmen, beispielsweise über die Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz. 

 Die Europa 2020-Strategie enthält darüber hinaus Aktionsfelder, die bisher nicht auf der obersten 
Zielebene abgebildet sind, wie beispielsweise die Leitinitiative Ressourceneffizienz. Um die Ressourceneffi-
zienz zu verbessern, wird das Deutsche Ressourceneffizienzprogramm (ProgRess) konsequent umgesetzt 
und bis 2016 weiterentwickelt. Handlungsansätze sind hierbei, die öffentliche Beschaffung stärker auf 
ressourcenschonende Produkte und Dienstleistungen auszurichten, Unternehmen und Haushalte besser zu 
beraten sowie Forschung, Entwicklung und innovative Pilotvorhaben zur Ressourcenschonung zu fördern.  
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D. Bildungsniveau verbessern 

 Die Bundesregierung und die Länder stärken die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland 
durch höhere Investitionen in Bildung und Maßnahmen zur Fachkräftesicherung. Eckpfeiler dieser Strate-
gien im Inland sind die stärkere Integration von Frauen, Älteren und zugewanderten Menschen, eine gute 
frühkindliche Förderung, eine qualitativ hochwertige Allgemeinbildung in den Schulen sowie eine gute 
berufliche Aus- und Weiterbildung (vgl. Tz. 58ff. und 86ff. und vgl. Tabelle II lfd. Nr. 33, 34, 35, 36 und 
37).  

 Entsprechend werden die Bildungsziele der Europa-2020-Strategie erreicht. Der Anteil der frühzeiti-
gen Schul- und Ausbildungsabgänger lag 2013 mit 9,9 Prozent unter der Zielmarke von zehn Prozent und 
der Anteil der 30- bis 34-Jährigen mit einem tertiären oder gleichwertigen Abschluss lag mit 44,5 erneut 
deutlich über dem Ziel vom 42 Prozent (vgl. Kasten 1). 

Der Anteil der Bildungsausgaben konnte bis zum Jahr 2012 auf 6,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts19 
(178,4 Milliarden Euro) gesteigert werden (vgl. Tz. 58ff.). Dies ist auch im Sinne des – von Bund und 
Ländern im Rahmen der Qualifizierungsinitiative für Deutschland vereinbarten – zehn Prozent-Ziels für 
Bildung und Forschung (vgl. NRP 2014 Tz. 77). Große Erfolge sind auch im Hinblick auf die weiteren, im 
Rahmen der Initiative vereinbarten Ziele zu verzeichnen:20 Der Anteil der Studienanfängerinnen und -
anfänger liegt bei mittlerweile über 50 Prozent eines Jahrgangs und damit zehn Prozentpunkte über dem 
formulierten Ziel. Die Weiterbildungsquote der Bevölkerung lag im Jahr 2014 bei 51 Prozent. Damit ist das 
Ziel der Bundesregierung erreicht, die Weiterbildungsbeteiligung bis 2015 auf 50 Prozent zu steigern.  

 Mit einer Reform des BAföG hebt die Bundesregierung zum Beginn des Schuljahres 2016/17 bzw. ab 
dem Wintersemester 2016/17 die Einkommensgrenzen und Fördersätze an. Dies leistet einen wichtigen 
Beitrag zu einer besseren Lebenssituation von Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden (vgl. Tabelle 
II lfd. Nr. 38). Zudem übernimmt der Bund bereits ab 2015 die Finanzierung der Geldleistungen nach dem 
BAföG vollständig und auf Dauer und entlastet damit die Länder (vgl. Tz. 58ff.). Mit dem Hochschulpakt 
finanziert der Bund gemeinsam mit den Ländern bis 2020 ein Studienangebot für 760.000 zusätzliche 
Studienanfänger (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 39). Dafür stellt der Bund 9,880 Milliarden Euro, die Länder stellen 
9,403 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung. Ferner stockt der Bund das Sondervermögen Kinderbetreu-
ung für den Ausbau weiterer Betreuungsplätze um insgesamt 550 Millionen Euro auf und erhöht seinen 
Anteil an der Finanzierung der Betriebskosten um jeweils 100 Millionen Euro in den Jahren 2017 und 2018, 
um die Sprachförderung zu stärken (vgl. Tz. 92ff.). 

E. Soziale Eingliederung vor allem durch die Verminderung von Armut fördern 

 Langzeiterwerbslosigkeit21 ist ein wesentliches Risiko, Armut und soziale Ausgrenzung zu erfahren. 
Deshalb hat die Bundesregierung ihr quantitatives Ziel zur Bekämpfung von Armut und zur Förderung der 
sozialen Eingliederung anhand der Personenzahl definiert, die in von Langzeiterwerbslosigkeit betroffenen 
Haushalten lebt. Die Anzahl der langzeiterwerbslosen Personen (länger als ein Jahr erwerbslos gemäß IAO-
Abgrenzung) soll bis 2020 um 20 Prozent (gemessen am Jahresdurchschnitt 2008) reduziert werden. Dies 
entspricht einem Rückgang um etwa 320.000 Langzeiterwerbslose (Jahresdurchschnitt 2008: 1,62 Millio-
nen). Bei – konservativ geschätzt – zwei Personen pro Erwerbslosenhaushalt reduziert dies die Zahl der 
armutsgefährdeten Personen um 640.000. Diese Zielvorgabe wird bereits aktuell deutlich übertroffen. Mit 
der außerordentlich positiven Beschäftigungsentwicklung in Deutschland hat sich in den letzten Jahren die 
Langzeiterwerbslosigkeit deutlich verringert. Im dritten Quartal 2014 lag die Zahl der Langzeiterwerbslosen 
bei rund 865.000 Personen. Gegenüber dem dritten Quartal 2008 ging sie damit um rund 44 Prozent bzw. 
674.000 Personen zurück (Daten auf Basis der Arbeitskräfteerhebung von Eurostat). 

 Die Bundesregierung verfolgt weiterhin das Ziel, Geringqualifizierte und Langzeitarbeitslose verstärkt 
in existenzsichernde Arbeit zu vermitteln, sie passgenau zu qualifizieren und zu begleiten, sowie bei Bedarf 
– auch nach erfolgreicher Eingliederung in Arbeit - zu betreuen und dafür die notwendigen Rahmenbedin-
gungen zu schaffen (vgl. Tz. 88f.). Hierzu enthält das Konzept „Chancen eröffnen - soziale Teilhabe 

                                                 
19  Auf Basis der Anteile nach Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. 
20  Vgl. Umsetzungsbericht 2014 zur Qualifizierungsinitiative für Deutschland, S. 3f.  
21  Der Begriff Langzeiterwerbslosigkeit wird abweichend vom Begriff Langzeitarbeitslosigkeit verwendet, wenn Bezug auf Daten 

aus der europäischen Arbeitskräfteerhebung genommen wird. Diese Angaben unterscheiden sich methodisch von nationalen 
Registerdaten zur Langzeitarbeitslosigkeit. 
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sichern“ Eckpunkte zu vielfältigen Maßnahmen, Programmen und Handlungsansätzen, die darauf abzielen, 
die Chancen von Langzeitarbeitslosen zu verbessern und soziale Teilhabe zu ermöglichen. 

 Einen wichtigen Beitrag dazu leisten die Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF). So sehen die 
Strukturfondsverordnungen für die Förderperiode 2014 bis 2020 vor, dass auf nationaler Ebene mindestens 
20 Prozent der ESF-Mittel in der Investitionspriorität der Förderung der sozialen Eingliederung und Be-
kämpfung der Armut eingesetzt werden (vgl. Tz. 88 und Tabelle I lfd. Nr. 33). 

 Einen niederschwelligeren Ansatz ermöglicht der Europäische Hilfsfonds für die am stärksten 
benachteiligten Personen (EHAP). Er wird in Deutschland im Jahr 2015 umgesetzt (vgl. Tabelle II lfd. 
Nr. 40). Der EHAP übernimmt eine „Brückenfunktion“. Mit dem EHAP wird die soziale Eingliederung von 
Personen gefördert, die von Beratungs- und Unterstützungsleistungen des regulären Hilfesystems nicht 
erreicht werden. Dazu gehören zugewanderte Menschen aus EU-Mitgliedstaaten und deren Kinder sowie 
Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen. Während die erwachsenen EU-Zuwanderer 
sowie die Wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen an das reguläre Hilfesystem, wie 
beispielsweise zielgerichtete Beratung herangeführt werden sollen, soll für die zugewanderten Kinder der 
Zugang zu Angeboten der frühen Bildung und der sozialen Inklusion, wie beispielsweise Kindertageseinrich-
tungen, verbessert werden. 

 Die qualitativen Ziele Deutschlands im Bereich der Verringerung von Armut und sozialer Ausgren-
zung beziehen sich weiterhin vor allem auf die Zielgruppen Kinder, Jugendliche, Frauen, Alleinerziehende, 
Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen. Hier haben Bund 
und Länder im vergangenen Jahr vielfältige Strategien und Konzepte entwickelt (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 41). 
Ziel ist, die sozialen und ökonomischen Teilhabechancen der benachteiligten Personengruppen zu verbes-
sern. In jeder Lebensphase müssen alle die Chance erhalten, ihre individuellen Möglichkeiten auszuschöp-
fen. Dazu sollen u. a. die Chancen für Bildung und gesellschaftliche Teilhabe sowie bei der Integration in die 
Gesellschaft und den Arbeitsmarkt verbessert und Altersarmut vermieden werden. 

 Über diese und weitere Maßnahmen der Bundesregierung zur sozialen Eingliederung und der Bekämp-
fung von Armut berichtet ausführlicher die „Strategische Sozialberichterstattung 2015“. 
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IV. Der Euro-Plus-Pakt 

 Der im März 2011 beschlossene Euro-Plus-Pakt sieht vor, dass sich die Staats- und Regierungschefs 
jährlich selbst zu konkreten Zielen und Maßnahmen – Aktionsprogrammen – verpflichten. Die Aktionspro-
gramme sollen dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, die Beschäftigung zu steigern, die 
langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu verbessern und die Finanzstabilität zu stärken. Die 
Wahl der konkreten Ziele und Maßnahmen innerhalb dieser Kernbereiche bleibt in nationaler Verantwor-
tung. 

A. Umsetzung des Deutschen Aktionsprogramms 2014 

 Die Bundesregierung hat am 8. April 2014 das deutsche Aktionsprogramm 2014 beschlossen. Es 
umfasst sechs Verpflichtungen, die alle Zielbereiche des Euro-Plus-Pakts abdecken. Alle geplanten Maß-
nahmen stehen im Einklang mit dem Bundeshaushalt 2015 und dem Finanzplan 2014 bis 2018. Das Akti-
onsprogramm 2014 wurde wie folgt umgesetzt: 

1. Die Bundesregierung setzt ihren erfolgreichen Konsolidierungskurs fort und verstärkt dabei die 
Wachstumsorientierung. Einnahmen und Ausgaben des Bundes werden so gestaltet, dass der Bundes-
haushalt ab 2015 ohne Nettoneuverschuldung aufgestellt wird. 

 Bereits der Bundeshaushalt 2014 konnte ohne die Aufnahme neuer Kredite ausgeglichen werden. Dies 
war zuletzt 1969 der Fall. Damit hat der Bund einen weiteren großen Schritt zu konsolidierten und nachhal-
tigen Staatsfinanzen gemacht. Mit dem Bundeshaushalt 2015 wird dieser Weg konsequent fortgeführt. Die 
Verpflichtung aus dem Aktionsprogramm wurde bereits vorzeitig erfüllt (vgl. Tz. 55ff.). 

2. Die Bundesregierung beabsichtigt, das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) grund-legend zu 
reformieren. Ziel der Reform ist es, den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung bis 
2025 auf 40 bis 45 Prozent und bis 2035 auf 55 bis 60 Prozent zu erhöhen. Um diese Ausbauziele zu 
erreichen, sollen Instrumente der Mengensteuerung eingeführt werden. Gleichzeitig sollen die Kosten-
effizienz sowie die Markt- und Systemintegration der erneuerbaren Energien verbessert werden. Fer-
ner sollen alle Stromverbraucher in adäquater Weise an den Kosten beteiligt werden, ohne dass die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit der stromintensiven Industrie gefährdet wird. 

 Die Verpflichtung wurde umgesetzt. Die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) ist zum 
1. August 2014 in Kraft getreten (vgl. Abschnitt 80 und Tabelle I lfd. Nr. 42). 

3. Die Bundesregierung wird bis Sommer 2014 eine Digitale Agenda 2014-2017 vorlegen. Ein wichtiges 
Ziel ist der Ausbau der digitalen Infrastrukturen. So soll es - unter Ausnutzung aller Technologien – 
eine flächendeckende Versorgung mit mindestens 50 Mbit/s bis 2018 geben. Zudem soll die Entwick-
lung digitaler Zukunftstechnologien beschleunigt sowie die systematische Digitalisierung und Vernet-
zung der klassischen Industrie (Industrie 4.0) und in den Sektoren Energie, Gesundheit, Bildung, 
Wissenschaft, Verkehr und Verwaltung unterstützt und vorangetrieben werden. Darüber hinaus soll im 
Interesse einer stärkeren Dynamisierung der Wirtschaft das Wachstum junger IKT-
Unternehmen/Startups gestärkt werden. 

 Die Bundesregierung hat am 20. August 2014 eine Digitale Agenda 2014-2017 beschlossen und damit 
die Selbstverpflichtung umgesetzt (vgl. Tz. 130f.). 

4. Eine wichtige Grundlage für die internationale Wettbewerbsfähigkeit ist eine moderne, leistungsfähige 
und gut ausgebaute Infrastruktur. Daher wird die Bundesregierung die Verkehrsinvestitionen in dieser 
Legislaturperiode um insgesamt fünf Milliarden Euro steigern und dazu in einem ersten Schritt 2014 
für diesen Zweck 505 Millionen Euro mobilisieren. Dies wird dazu beitragen, die Rentabilität privater 
Investitionen sowie die gesamtwirtschaftliche Produktivität zu erhöhen und damit Wachstum und Be-
schäftigung zu steigern. 

 Die vorgesehenen zusätzlichen fünf Milliarden Euro für Verkehrsinvestitionen werden in dieser 
Legislaturperiode aufwachsend auf die einzelnen Jahre verteilt. 2014 wurden die zusätzlich vorgesehenen 
Mittel in Höhe von 505 Millionen Euro bereitgestellt. Im Jahr 2015 wird rund eine Milliarde Euro für 
zusätzliche Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur mobilisiert (vgl. Tz. 58).  
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5. Die Bundesregierung wird die Hightech-Strategie zu einer umfassenden, ressortübergreifenden 

Innovationsstrategie für Deutschland weiterentwickeln. Herausforderungen wie die demografische Ent-
wicklung, nachhaltiges Wirtschaften oder die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft werden 
noch stärker in den Fokus rücken. Zentrale Themen wie Industrie 4.0 oder nachhaltige Mobilität werden 
um neue Schwerpunkte wie Big Data oder Gesundheitsvorsorge ergänzt. 

 Die Bundesregierung hat die Selbstverpflichtung erfüllt und am 3. September 2014 die neue Hightech-
Strategie „Innovationen für Deutschland“ beschlossen (vgl. Tz. 127).  

6. Der deutsche Arbeitsmarkt zeigt sich robust. Allerdings sind rund 1 Millionen Menschen länger als ein 
Jahr arbeitslos. Die Bundesregierung hat sich vor diesem Hintergrund das Ziel gesetzt, die immer noch 
hohe Zahl der Langzeitarbeitslosen zu reduzieren. Sie beabsichtigt deshalb arbeitsmarktfernen lang-
zeitarbeitslosen Leistungsbeziehern im Rahmen eines ESF-Bundesprogramms Perspektiven einer beruf-
lichen Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu schaffen. Im Mittelpunkt der Aktivitäten stehen 
die gezielte Ansprache und Beratung von Arbeitgebern, Arbeitnehmercoaching nach Beschäftigungs-
aufnahme sowie der Ausgleich von Minderleistung durch degressive Lohnkostenzuschüsse. 

 Die Förderrichtlinie zum ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsbe-
rechtigter nach dem SGB II auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wurde am 1. Dezember 2014 veröffentlicht. 
Die Auswahl der beteiligten Jobcenter erfolgte im ersten Quartal 2015, die Maßnahmen beginnen im zweiten 
Quartal. (vgl. Tz. 88 und 146). 

B. Deutsches Aktionsprogramm 2015 

 Am 25. März 2015 hat die Bundesregierung das Aktionsprogramm 2015 im Rahmen des Euro-Plus-
Pakts beschlossen (vgl. Kasten 2).  

Kasten 2: Das deutsche Aktionsprogramm 2015 für den Euro-Plus-Pakt 

1. Deutschland setzt seinen wachstumsorientierten Konsolidierungskurs fort. Die gesamtstaatliche 
Schuldenstandsquote soll bereits 2016, und damit ein Jahr früher als ursprünglich geplant, auf unter 
70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gesenkt werden. 

2. Die Bundesregierung erhöht im Bundeshaushalt ihre Ausgaben für öffentliche Investitionen, auch um 
die Voraussetzungen für private Investitionen zu verbessern. Als Bestandteil eines fünf Milliarden Eu-
ro-Investitionspakets für diese Legislaturperiode investiert sie 2015 insgesamt 1 Milliarde Euro zusätz-
lich für den Erhalt und Ausbau einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur. Dabei entfallen 
300 Millionen Euro auf den Bereich Schiene, 600 Millionen Euro auf den Bereich Straße und 100 Mil-
lionen Euro auf den Bereich Wasserstraße. Von 2016 bis 2018 wird die Bundesregierung im Bundes-
haushalt gegenüber der Finanzplanung vom Juli 2014 zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 
zehn Milliarden Euro für Investitionen, insbesondere für öffentliche Infrastruktur und Energieeffizienz 
bereitstellen. Darüber hinaus wird sie ein Kommunales Investitionsprogramm mit einem Volumen von 
3,5 Milliarden Euro auflegen. Die erneute Stärkung der Investitionsausgaben erfolgt ohne Neuver-
schuldung. 

3. Die Bundesregierung wird dieses Jahr im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Energieeffizienz u. a. 
das Instrument wettbewerblicher Ausschreibungen für Energieeffizienzmaßnahmen einführen. Auf 
diese Weise werden Effizienzpotenziale bei Unternehmen, Energiedienstleistern, Stadtwerken und an-
deren Akteuren bestmöglich gehoben. Im Wettbewerb um staatliche Fördermittel sollen sich diejenigen 
Projekte durchsetzen, die Energieeinsparungen am wirtschaftlichsten erreichen. Wettbewerbliche Aus-
schreibungen sind dabei grundsätzlich akteur-, sektor- und technologieoffen.  

4. Die Bundesregierung wird den Anteil des Bundes aus der im 2. Quartal 2015 stattfindenden Frequenz-
vergabe im 700-MHz-Bereich vollständig für ein eigenes Förderprogramm verwenden, um den Breit-
bandausbau in bisher unterversorgten ländlichen Regionen gezielt zu unterstützen. 

5. Die Bundesregierung setzt neue Impulse beim Bürokratieabbau, insbesondere für kleine und mittlere 
Unternehmen. Sie wird spätestens zum 1. Juli 2015 das Prinzip des “One in, one out“ einführen. Damit 
sollen künftig in gleichem Maße Belastungen abgebaut werden, wie durch neue Regelungsvorhaben 
zusätzliche Belastungen entstehen. Ziel ist es, den Anstieg von Belastungen dauerhaft zu begrenzen, 
ohne politisch gewollte Vorhaben zu behindern. 
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6. Deutschland wird noch in diesem Jahr mit dem Kleinanlegerschutzgesetz Regelungslücken auf dem 
sog. Grauen Kapitalmarkt schließen. Ziel ist es, die Transparenz von Finanzprodukten und Vermögens-
anlagen weiter zu erhöhen, so dass Anleger künftig vollständige und aktuelle Informationen über ihre 
Investition erhalten und die Seriosität und Erfolgsaussichten von Anlagen besser einschätzen können. 
Flankierend soll das Aufsichtsinstrumentarium erweitert werden. 

Alle Maßnahmen stehen im Einklang mit dem Bundeshaushalt 2015 sowie den Beschlüssen des Kabinetts 
vom 18. März 2015 zu den Eckwerten des Bundeshaushalts 2016 und zum Finanzplan 2015 bis 2019. 
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V. Verfahren zur Erstellung des NRP 2015 und Einbindung der Akteure 

 Das NRP 2015 wurde von der Bundesregierung unter Federführung des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie und unter Einbeziehung der Bundesländer erarbeitet. Die Fachministerkonferenzen 
der Länder sowie die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) haben – koordiniert durch Brandenburg 
als aktuelles Vorsitzland der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) – Textbeiträge geliefert, Entwürfe des 
NRP kommentiert und Stellungnahmen abgegeben. Die Beiträge der Länder sind in das Dokument einge-
flossen. 

 Eine Reihe von Wirtschafts- und Sozialverbänden, Gewerkschaften, Arbeitgebern und anderen 
zivilgesellschaftlichen Gruppen hat ebenfalls zur Entstehung des Dokuments beigetragen. Dazu gehören der 
Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, der 
Deutsche Industrie und Handelskammertag, der Zentralverband des Deutschen Handwerks, die Bundesver-
einigung der kommunalen Spitzenverbände sowie die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege. Zudem hatten die Spitzenverbände, die Mitglieder des Gemeinschaftsausschusses der deutschen 
Wirtschaft sowie der DGB, Gelegenheit, mit der Bundesregierung über das NRP zu sprechen. 

 Das NRP 2015 wurde am 1. April 2015 im Einklang mit dem Bundeshaushalt 2015 sowie mit den 
Beschlüssen des Kabinetts vom 18. März 2015 zu den Eckwerten des Bundeshaushalts 2016 und zum 
Finanzplan 2015 bis 2019 vom Bundeskabinett beschlossen. Unmittelbar nach dem Kabinettbeschluss wurde 
das NRP dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat formell zugeleitet. 

 Bis Ende April übermittelt die Bundesregierung der Europäischen Kommission das NRP 2015 ebenso 
wie das Stabilitätsprogramm 2015. 
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